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Die Barmenia-Privathaftpflicht- 
versicherung "Top-Schutz"  
für einen Single 
im Überblick… 

Barmenia 
        Versicherungen 

Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG 
 
Hauptverwaltung 
Barmenia-Allee 1 
42119 Wuppertal 
 
 
 
 
 

 
Die Barmenia garantiert Ihnen, dass die Leistungen dieser Privathaftpflichtversicherung in keinem Punkt schlechter sind als die vom  
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) empfohlenen Bedingungen (mit Stand April 2016). 
 
Damit Sie sich in kurzer Zeit einen Überblick über die wesentlichen Inhalte der Barmenia-Privathaftpflichtversicherung verschaffen können, sind 
in der folgenden Übersicht nur die wichtigsten Leistungen aufgeführt. Die Darstellung ist somit nicht vollständig – die ausführlichen verbindli-
chen Regelungen finden Sie ab Seite 5 in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung 

"Top-Schutz" für einen Single (AVB PHV Top-Schutz – Single).  
 
In der folgenden Übersicht ist zu den einzelnen Punkten vermerkt, unter welcher Ziffer und auf welcher Seite der Versicherungsbedingungen Sie 
die ausführlichen verbindlichen Regelungen finden können. 
 

Diese Leistung(en)… …ist(sind) versichert  …finden Sie in den Ver-
sicherungsbedingungen 

 (SB = Selbstbeteiligung) auf Seite unter 

    
A. Versicherungssummen     
    
 Versicherungssumme:  

Vereinbart ist eine pauschale Versicherungssumme  
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.  

Die Versicherungssumme ist 
im Versicherungsschein  

dokumentiert. 

_ _ 

 Vorsorgeversicherung  
für während der Vertragslaufzeit neu entstehende Risiken 

bis zur Versicherungssumme 13 A1-9 

  Forderungsausfallschutz (für Schäden ab 2.500 EUR)  
– inkl. Schadenersatzrechtsschutz (Mindeststreitwert: 2.500 EUR) 

bis zur Versicherungssumme 
bis 150.000 EUR 

14 

15 

A3-1 
A3-6 

    
B. Versicherte Personen     
    
  Versicherungsnehmer  7 A1-1 

 Im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte Personen sind für  
Schäden, die sie Anderen aus ihrer Tätigkeit heraus zufügen, mitversichert. 

 7 A1-2.1.1 

    
C. Wichtige versicherte Leistungsbereiche für den Versicherungsnehmer  

und die mitversicherten Personen 
   

    
  Versichert sind  

–  Schadenersatzansprüche auf Grund gesetzlicher, privatrechtlicher  
Haftpflichtbestimmungen (z. B. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB))  

–  gegen den Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen  
als Privatpersonen  

–  aus den Gefahren des täglichen Lebens.  

Nicht versichert sind die Gefahren eines Berufes, Dienstes, Amtes oder die  
eines Betriebes. 

  
7 
 
7 
 
7 

 
A1-3 

 
A1-1/ A1-2 

 
A1-1 

  Die Barmenia  
–  prüft die Haftpflichtfrage,  
–  wehrt unberechtigte Schadenersatzansprüche des Geschädigten ab und  
–  entschädigt berechtigte Schadenersatzansprüche. 

 7 A1-4 

  Unentgeltliche (nicht verantwortliche) ehrenamtlicheTätigkeit/Freiwilligenarbeit 
auf Grund sozialen Engagements 

bis zur Versicherungssumme 8 A1-6.2 

  Berufliche Tätigkeit als Tagesmutter/Tagesvater bis zur Versicherungssumme 8 A1-6.3 

 Teilnahme an Betriebspraktika/fachpraktischem Unterricht inkl. Schäden an 
Lehrgeräten, die sich in der Schule, Universität, Fach-/Berufsakademie befinden 

bis zur Versicherungssumme 8 A1-6.4 
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Diese Leistung(en)… …ist(sind) versichert  …finden Sie in den Ver-
sicherungsbedingungen 

 (SB = Selbstbeteiligung) auf Seite unter 

    
C. Wichtige versicherte Leistungsbereiche für den Versicherungsnehmer  

und die mitversicherten Personen (Fortsetzung) 
   

    
  Haus- und Grundbesitz  

(innerhalb der EU und in der Schweiz) 
Versichert ist der Versicherungsnehmer als Eigentümer oder Mieter  
–  einer oder mehrerer Wohnungen/Ferienwohnungen, 
–  eines Einfamilienhauses inkl. Einliegerwohnung, 
–  eines vom Versicherungsnehmer mitbewohnten Zweifamilienhauses  

inkl. Einliegerwohnung,  
–  eines Ferien-/Wochenendhauses, 
das vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt wird, 
inkl. der zugehörigen Garagen/Stellplätze und Gärten. 

bis zur Versicherungssumme 8 A1-6.5.1 

 Versichert ist der Versicherungsnehmer als Vermieter  
–  eines Einfamilienhauses, 
–  einer Einliegerwohnung, 
–  von einzeln vermieteten Wohnräumen, 
–  einer Eigentumswohnung, 
–  eines Ferien-/Wochenendhauses oder einer Ferienwohnung, 
sofern diese ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden.  

–  einer Garagen, 
–  eines einzelnen Raumes zu gewerblichen Zwecken, 
–  von bis zu  acht Betten an Urlauber, wenn kein Ausschank gemäß  

Gaststättengesetz erfolgt. 

bis zur Versicherungssumme 8 A1-6.5.2 

  Mitversichert ist ein Kleingarten/Schrebergarten einschl. Laube/Gartenhaus. bis zur Versicherungssumme 8 A1-6.5.1 

  Mitversichert ist ein unbebautes Grundstück bis 1.000 m² Grundfläche. bis zur Versicherungssumme 8 A1-6.5.1 

  Bauherrenhaftpflicht bis zu einer Bausumme von 100.000 EUR bis zur Versicherungssumme 8 A1-6.5.3 

  Mitversichert ist ein Heizöltank – ohne Begrenzung des Fassungsvermögens – 
für das vom Versicherungsnehmer selbst bewohnte bzw. mitbewohnte Ein- oder 
Zweifamilienhaus. 

bis zur Versicherungssumme 13 A2-2 

  Schäden durch stationäre Photovoltaikanlagen inkl. Risiko der Einspeisung des 
elektrischen Stroms ins öffentliche Stromnetz 

bis zur Versicherungssumme 8 A1-6.6 

  Schäden durch Abwässer  bis zur Versicherungssumme 9 A1-6.8 

  Sachschäden durch allmähliche Einwirkung von Rauch, Ruß, Staub,  
Feuchtigkeit u. Ä. 

bis zur Versicherungssumme 9 A1-6.9 

  Schäden an gemieteten Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken  
gemieteten Räumen in Gebäuden 

bis zur Versicherungssumme 9 A1-6.10.1 

  Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen in Hotels, Pensionen, 
Ferienwohnungen und -häusern 

bis 10.000 EUR 9 A1-6.10.2 

  Schäden an fremden beweglichen Sachen, die zu privaten Zwecken gemietet, 
geleast, gepachtet oder geliehen wurden (nicht aber z. B. an Kfz) 

bis 5.000 EUR 
SB 150 EUR 

9 A1-6.11 

  Abhandenkommen von fremden privaten oder beruflichen/dienstlichen Schlüs-
seln und Codekarten 

bis 30.000 EUR 
SB 150 EUR 

9 A1-6.12 

  Schäden durch Gefälligkeitshandlungen  bis 10.000 EUR 
SB 150 EUR 

9 A1-6.13 

  Sportausübung/Radfahren (inkl. Pedelecs mit Tretunterstützung bis 25 km/h) bis zur Versicherungssumme 10 A1-6.14 

  Mitversichert ist der Gebrauch von Kitesportgeräten (einschließlich Kitebuggys) 
mit einer Leinenlänge von bis zu 30 Metern, Strand-, Land- und Eisseglern. 

bis zur Versicherungssumme 10/ 
10 

A1-6.14.2/ 
A1-6.14.3 

  Tierhaltung 
Versichert ist das Halten und Hüten von zahmen Haustieren (z. B. Katzen), ge-
zähmten Kleintieren (z. B. Papageien, Hamster) und Bienen. 
Für die Haltung von Hunden, Pferden etc. ist der Abschluss einer Tierhalter-
Haftpflichtversicherung erforderlich. 

bis zur Versicherungssumme 10 A1-6.16 

Mitversichert ist (zu privaten Zwecken) 
–  das Hüten fremder Hunde oder Pferde, 
–  das Reiten fremder Pferde und  
–  das Fahren fremder Fuhrwerke. 

bis zur Versicherungssumme 10 A1-6.16.3 

  Vermögensschäden bis zur Versicherungssumme 11 A1-6.22 

  Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung bis zur Versicherungssumme 11 A1-6.23 
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Diese Leistung(en)… …ist(sind) versichert  …finden Sie in den Ver-
sicherungsbedingungen 

 (SB = Selbstbeteiligung) auf Seite unter 

    
C. Wichtige versicherte Leistungsbereiche für den Versicherungsnehmer  

und die mitversicherten Personen (Fortsetzung) 
   

    
  Mitversichert sind folgende Kfz und Kfz-Anhänger: 

–  nur auf nicht-öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende Kfz  
ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit; 

– Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit  
(z. B. motorgetriebene Rollstühle, Kinderfahrzeuge, Golfwagen); 

– selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstge-
schwindigkeit (z. B. Aufsitzrasenmäher, Schneeräumgeräte); 

–  Kfz-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder nur auf nicht-
öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren. 

bis zur Versicherungssumme 10 A1-6.17.1 

  Erlaubter Besitz und Gebrauch von bis zu drei 
a)  nicht versicherungspflichtigen Luftfahrzeugen 
b)  ferngelenkten Multicoptern, die rein elektrisch angetrieben werden, mit einer 

Startmasse bis 500 Gramm; unter den bestimmten Voraussetzungen darf 
die Startmasse bis zu 5 Kilogramm betragen, 

c)  sonstigen ferngelenkten, nicht zulassungspflichtigen Flugmodellen mit einer 
Startmasse bis 25 kg 

a)  bis zur Versicherungs-
summe 

b) + c): im Rahmen der ge-
setzlichen Mindestversiche-
rungssummen, mindestens 
1.000.000 EUR 

10 A1-6.18 

  Gebrauch von ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen bis zur Versicherungssumme 10 A1-6.20 

  Gebrauch von  
–  eigenen und fremden Wasserfahrzeugen ohne Motor (auch Surfbretter) 
–  fremden Segelbooten ohne Motor 
–  eigenen und fremden Segelbooten (auch mit Hilfsmotor bis 15 PS)  

und einer Segelfläche bis 20 m² 
–  fremden Wasserfahrzeugen mit einer Motorstärke bis 80 PS 
–  fremden Wasserfahrzeugen ohne Begrenzung der Motorstärke nur bei ge-

legentlicher Nutzung, wenn dafür keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist  

bis zur Versicherungssumme 10 A1-6.19 

  Für Schäden im Ausland besteht Versicherungsschutz 
–  bei einem vorübergehenden Aufenthalt in Staaten außerhalb der  

Europäischen Union und der Schweiz für bis zu 5 Jahre, 
–  auch bei unbefristetem Aufenthalt in Staaten der Europäischen Union  

und in der Schweiz. 

bis zur Versicherungssumme 10 A1-6.21 

  Ansprüche aus Benachteiligungen  bis zur Versicherungssumme 11 A1-6.24 
    
D. Wichtige Obliegenheiten    
    
  Melden Sie einen Schaden der Barmenia innerhalb einer Woche, auch wenn 

noch keine Schadenersatzansprüche an Sie gerichtet wurden. 
 18 B-3.1 

  Geben Sie der Barmenia ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte 
und unterstützen Sie bei der Schadenermittlung und –regulierung.  

 18 B-3.2 

  Sorgen Sie nach Möglichkeit für eine Abwendung und Minderung des Schadens.  18 B-3.3 

  Melden Sie der Barmenia unverzüglich, wenn gegen Sie ein Verfahren eingelei-
tet, ein Mahnbescheid erlassen oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet wird. 

 18 B-3.4 

  Legen Sie gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungs-
behörden auf Schadenersatz fristgerecht Widerspruch oder die sonst erforderli-
chen Rechtsbehelfe ein. 

 18 B-3.5 

  Wird ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, ist die Führung des 
Verfahrens der Barmenia zu überlassen. 

 18 B-3.6 

  Melden Sie der Barmenia unverzüglich die Einleitung eines Schiedsgerichtsver-
fahrens und ermöglichen Sie der Barmenia die Mitwirkung an diesem Verfahren. 

 18 B-3.7 

    
E. Weitere Besonderheiten    
    
  Innovationsklausel  

Künftige beitragsfreie Bedingungsverbesserungen werden automatisch  
Vertragsbestandteil  

 21 B-20 

  Garantie über die Einhaltung der Leistungsstandards  
der vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.  
unverbindlich empfohlenen Musterversicherungsbedingungen 

 21 B-21 

  Garantie über die Einhaltung der Mindestleistungsstandards  
des Arbeitskreises "Beratungsprozesse" 

 21 B-22 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für 
die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung 
"Top-Schutz" für einen Single 
(AVB PHV Top-Schutz – Single) 
 
 
 
 
Stand 01.10.2016 
 

 

Barmenia 
        Versicherungen 

Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG 
 
Hauptverwaltung 
Barmenia-Allee 1 
42119 Wuppertal 
 
 
 
 
 

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung der 
Bedingungen 
 
Teil A  
enthält Regelungen zur  
Privathaftpflichtversicherung.  
–  Abschnitt A1  

gilt für die allgemeinen und besonderen priva-
ten Risiken (Privathaftpflichtrisiken). 

–  Abschnitt A2  
gilt für Gewässerschäden und Schäden gemäß 
Umweltschadensgesetz  
(besondere Umweltrisiken). 

–  Abschnitt A3  
gilt für Forderungsausfallrisiken. 

–  Abschnitt A4  
enthält Regelungen über Zusatzleistungen zur 
Privathaftpflichtversicherung, die nur gelten, 
wenn sie im Versicherungsschein vereinbart 
sind. 

 
 
Teil B  
enthält Regelungen über allgemeine Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien, wie z. B. 
–  zu den Obliegenheiten des Versicherungs-

nehmers, 
–  zum Beginn des Versicherungsschutzes und 

zur Beitragszahlung, zur Beitragsregulierung 
und Beitragsangleichung, 

–  zur Dauer und zum Ende des Vertrages/ 
Kündigung, 

–  zu weiteren Bestimmungen. 
 
 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind 
der gesamte Bedingungstext, der Versiche-
rungsschein und seine Nachträge. 
 

Inhaltsübersicht  Seite 
 
Teil A – Privathaftpflichtversicherung 
 
Teil A – Abschnitt A1:  
Privathaftpflichtrisiko 
 
A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten  

(versichertes Risiko) ...................................7 
A1-2 Regelungen zu mitversicherten  

Personen und zum Verhältnis zwischen  
den Versicherten (Versicherungsnehmer  
und mitversicherten Personen) ...................7 

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall .....7 
A1-4 Leistungen der Versicherung und  

Vollmacht des Versicherers ........................7 
A1-5 Begrenzung der Leistungen  

(Versicherungssumme, Jahreshöchst-
ersatzleistung, Serienschaden,  
Selbstbeteiligung) .......................................7 

A1-6 Besondere Regelungen für einzelne  
private Risiken (Versicherungsschutz,  
Risikobegrenzungen und besondere  
Ausschlüsse) ...............................................8 
A1-6.1 Haushalt ......................................8 
A1-6.2 Ehrenamtliche Tätigkeit,  

Freiwilligentätigkeit ......................8 
A1-6.3 Tagesmutter/Tagesvater .............8 
A1-6.4 Teilnahme an Betriebspraktika/ 

fachpraktischem Unterricht .........8 
A1-6.5 Haus- und Grundbesitz ...............8 
A1-6.6 Schäden durch stationäre  

Photovoltaikanlagen ....................8 
A1-6.7 Allgemeines Umweltrisiko ...........9 
A1-6.8 Abwässer .....................................9 
A1-6.9 Allmählichkeitsschäden ...............9 
A1-6.10 Schäden an gemieteten  

Sachen (Mietsachschäden) ........9 
A1-6.11 Schäden an sonstigen  

gemieteten, geleasten,  
gepachteten, geliehenen  
beweglichen Sachen ...................9 

A1-6.12 Abhandenkommen von  
fremden Schlüsseln und 
Codekarten ..................................9 

A1-6.13 Gefälligkeitshandlungen ..............9 
A1-6.14 Sportausübung/Radfahren ....... 10 
A1-6.15 Waffen und Munition ................ 10 
A1-6.16 Tiere ......................................... 10 
A1-6.17 Nicht versicherungspflichtige 

Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug- 
Anhänger .................................. 10 

A1-6.18 Gebrauch von Luftfahrzeugen . 10 
A1-6.19 Gebrauch von  

Wasserfahrzeugen ................... 10 
A1-6.20 Gebrauch von Modell- 

fahrzeugen ............................... 10 
A1-6.21 Schäden im Ausland ................ 10 
 
 

Inhaltsübersicht  Seite 
 
 

 
A1-6.22 Vermögensschäden ..................11 
A1-6.23 Übertragung elektronischer  

Daten .........................................11 
A1-6.24 Ansprüche aus  

Benachteiligungen .....................11 
A1-7 Allgemeine Ausschlüsse ...........................12 
A1-8 Veränderungen des versicherten  

Risikos (Erhöhungen und  
Erweiterungen) ..........................................13 

A1-9 Neu hinzukommende Risiken 
(Vorsorgeversicherung) ............................13 

 
 
Teil A – Abschnitt A2:  
Besondere Umweltrisiken 
 
A2-1 Gewässerschäden ....................................13 
A2-2 Gewässerschaden-Haftpflichtversi- 

cherung – Anlagenrisiko Heizöltank .........13 
A2-3 Sanierung von Umweltschäden  

gemäß Umweltschadensgesetz  ..............14 
 
 
Teil A – Abschnitt A3:  
Forderungsausfallrisiko und zugehöriger  
Spezial-Schadenersatzrechtsschutz .................14 
 
 
Teil A – Abschnitt A4:  
Zusatzleistungen zur Privathaftpflichtversiche-
rung, die nur gelten, wenn sie im Versicherungs-
schein vereinbart sind.  
 
A4-1  Diensthaftpflichtversicherung von  

Lehrern an öffentlichen Schulen ...............16 
A4-2  Mitversicherung der gesetzlichen  

Haftpflicht aus selbstständigen  
nebenberuflichen Tätigkeiten....................16 
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Inhaltsübersicht  Seite 
 
 
Teil B – Allgemeiner Teil  
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
B-1  Anzeigepflichten des Versicherungs- 

nehmers oder seines Vertreters bis  
zum Vertragsschluss ................................ 18 

B-2 Obliegenheiten vor Eintritt des  
Versicherungsfalls .................................... 18 

B-3 Obliegenheiten bei und nach Eintritt  
des Versicherungsfalls ............................. 18 

B-4 Rechtsfolgen bei Verletzung von  
Obliegenheiten ......................................... 18 

 
Beginn des Versicherungsschutzes/  
Dauer und Ende des Vertrages/ 
Beitragszahlung 
 
B-5  Beginn des Versicherungsschutzes,  

Dauer und Ende des Vertrages ............... 19 
B-6  Beiträge, Versicherungsperiode .............. 19 
B-7 Fälligkeit des Erst- oder Einmal- 

beitrages, Folgen verspäteter  
Zahlung oder Nichtzahlung ...................... 19 

B-8 Folgebeitrag ............................................. 19 
B-9 SEPA-Lastschriftmandat als  

Geschäftsgrundlage/Kündigungs- 
recht bei Widerruf  .................................... 19 

B-10  Beitrag bei vorzeitiger  
Vertragsbeendigung ................................. 20 

B-11 Veränderungen des versicherten  
Risikos und Auswirkung auf den  
Beitrag (Beitragsregulierung) ................... 20 

B-12 Beitragsangleichung und Kündigungs- 
recht nach Beitragsangleichung .............. 20 

B-13 Kündigung nach dem Versicherungsfall .. 20 
 
Weitere Bestimmungen 
 
B-14 Abtretungsverbot ...................................... 20 
B-15 Mehrfachversicherung ............................. 20 
B-16 Anzeigen, Willenserklärungen,  

Anschriftenänderung ................................ 21 
B-17 Bedingungsänderung ............................... 21 
B-18 Verjährung ................................................ 21 
B-19 Sonderfälle der Schadenfeststellung  

bei gedehnten Versicherungsfällen  
im Zusammenhang mit einem  
Wechsel des Versicherers ....................... 21 

B-20 Künftige Bedingungsverbesserungen ...... 21 
B-21 Leistungsgarantie gegenüber  

GDV-Musterbedingungen ........................ 21 
B-22  Garantie über die Erfüllung der vom  

Arbeitskreis "Beratungsprozesse" emp-
fohlenen Mindestleistungsstandards ....... 21 

B-23  Zuständiges Gericht ................................. 21 
B-24  Schiedsgerichtsvereinbarungen .............. 22 
B-25 Anzuwendendes Recht ............................ 22 
B-26 Versicherungsjahr .................................... 22 
B-27 Sanktions-/Embargoklausel ..................... 22 
 
.
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Teil A – Privathaftpflichtversicherung  
 
Teil A – Abschnitt 1 
 
Privathaftpflichtrisiko  
 
A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten  

(versichertes Risiko) 
Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Best-
immungen der Teile A und B die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren 
des täglichen Lebens als Privatperson.  
 
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus den Gefahren eines  
Betriebes, Berufes, Dienstes oder Amtes. 
 
A1-2 Regelungen zu mitversicherten Perso-

nen und zum Verhältnis zwischen den 
Versicherten (Versicherungsnehmer 
und mitversicherte Personen) 

 
A1-2.1  Mitversicherte Personen 
 
A1-2.1.1 Im Haushalt des Versicherungsnehmers 

beschäftigte Personen  
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im 
Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten 
Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. 
Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag 
oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten 
betreuen oder den Streudienst versehen. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 
 
A1-2.1.2 Ansprüche mitversicherter Personen  

untereinander/ Regressansprüche  
von Versicherungsträgern  

Gegenseitige Ansprüche der mitversicherten Perso-
nen sind von der Versicherung ausgeschlossen  
(siehe A1-7.3).  
Mitversichert bleiben jedoch Regressansprüche von 
Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, priva-
ten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und 
privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden. 
 
A1-2.2  Alle für den Versicherungsnehmer gelten-
den Vertragsbestimmungen sind auf die mitversi-
cherten Personen entsprechend anzuwenden. Dies 
gilt nicht für die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung (A1-9), wenn das neue Risiko nur für 
eine mitversicherte Person entsteht. 
 
A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzun-
gen für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der 
Person des Versicherungsnehmers oder einer mit-
versicherten Person vorliegen, entfällt der Versiche-
rungsschutz sowohl für den Versicherungsnehmer 
als auch für die mitversicherten Personen. 
 
A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsver-
trag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben. 
Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der 
Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten 
Personen verantwortlich. 
 
A1-3 Versicherungsschutz,  

Versicherungsfall 
 
A1-3.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, 
dass der Versicherungsnehmer wegen eines wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetrete-
nen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das ei-
nen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, auf Grund  
gesetzlicher 

Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts 
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen wird. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge 
die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden 
ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die 
zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht 
an. 
 
A1-3.2  Kein Versicherungsschutz besteht für An-
sprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprü-
che handelt, 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf 
Schadenersatz statt der Leistung; 

(2)  wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können; 

(3)  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertrags-
gegenstandes oder wegen des Ausbleibens des 
mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

(4)  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Ver-
trauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

(5)  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Ver-
zögerung der Leistung; 

(6)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tre-
tender Ersatzleistungen.  

 
A1-3.3  Kein Versicherungsschutz besteht für An-
sprüche, soweit sie auf Grund einer vertraglichen 
Vereinbarung oder Zusage über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers  
hinausgehen. 
 
A1-4 Leistungen der Versicherung und  

Vollmacht des Versicherers 
 
A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst  
–  die Prüfung der Haftpflichtfrage,  
–  die Abwehr unberechtigter Schadenersatz-

ansprüche und  
–  die Freistellung des Versicherungsnehmers von 

berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 
 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer auf Grund Geset-
zes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der 
Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. 
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi-
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch 
des Dritten freizustellen. 
 
A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm 
zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 
Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinen-
den Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer be-
vollmächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer 
führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im  
Namen des Versicherungsnehmers.  
 
A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines 
Schadenereignisses, das einen unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für 
den Versicherungsnehmer von dem Versicherer ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 

die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm be-
sonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidi-
gers. 
 
A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder  
eine mitversicherte Person das Recht, die Aufhe-
bung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu 
fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses 
Rechts bevollmächtigt. 
 
A1-5 Begrenzung der Leistungen  

(Versicherungssumme, Jahres-
höchstersatzleistung, Serienschaden, 
Selbstbeteiligung) 

 
A1-5.1 Versicherungssummen 
Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi-
cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 
 
A1-5.2  Jahreshöchstersatzleistung 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:  
Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res auf das Zweifache der vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. 
 
A1-5.3  Serienschaden 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versi-
cherungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, 
wenn diese 
–  auf derselben Ursache, 
–  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbeson-

dere sachlichem und zeitlichem Zusammen-
hang oder 

–  auf der Lieferung von Waren mit gleichen  
Mängeln 

beruhen. 
 
A1-5.4 Selbstbeteiligung 
Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall an der Ent-
schädigungsleistung des Versicherers mit einem im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen festge-
legten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch wenn die 
begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versi-
cherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, 
wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründe-
ten Haftpflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 Satz 1 
bleibt unberührt. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt 
der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die 
Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unbe-
rechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet. 
 
A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für 
Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen 
angerechnet. 
 
A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtan-
sprüche aus einem Versicherungsfall die Versiche-
rungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskos-
ten im Verhältnis der Versicherungssumme zur  
Gesamthöhe dieser Ansprüche. 
 
A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Ge-
schädigten Rentenzahlungen zu leisten und über-
steigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder den nach Abzug etwaiger sonstiger 
Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verblei-
benden Restbetrag der Versicherungssumme, so 
wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der 
Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum 
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  
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Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die ent-
sprechende Vorschrift der Verordnung über den 
Versicherungsschutz in der Kfz-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fas-
sung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der 
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlun-
gen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente 
die Versicherungssumme oder die nach Abzug sons-
tiger Leistungen verbleibende Restversicherungs-
summe übersteigt, werden die sonstigen Leistungen 
mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt. 
 
A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte 
Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Aner-
kenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versi-
cherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen. 
 
A1-6 Besondere Regelungen für einzelne  

private Risiken (Versicherungsschutz, 
Risikobegrenzungen und besondere 
Ausschlüsse) 

 
A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne 
private und teilweise berufliche Risiken, deren Risi-
kobegrenzungen und die für diese Risiken geltenden 
besonderen Ausschlüsse.  
 
Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen ent-
hält, finden auch auf die in A1-6 geregelten Risiken 
alle anderen Vertragsbestimmungen Anwendung 
(z. B. A1-4 – Leistungen der Versicherung  
oder A1-7 – Allgemeine Ausschlüsse). 
 
A1-6.1  Haushalt 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
Versicherungsnehmers  
(1)  als Haushaltsvorstand;  
(2)  als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen 

Personen. 
 
A1-6.2  Ehrenamtliche Tätigkeit,  

Freiwilligentätigkeit 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus den Gefahren einer nicht ver-
antwortlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwil-
ligenarbeit auf Grund eines sozialen unentgeltlichen 
Engagements. 
Hierunter fällt z. B. die Mitarbeit 
a) in der Kranken- und Altenpflege; der Behin-

derten-, Kirchen- und Jugendarbeit; 
b) in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Inte-

ressenverbänden, bei der Freizeitgestaltung in 
Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei Pfad-
findern oder gleichartig organisierten Gruppen. 

 
A1-6.3 Tagesmutter/Tagesvater 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus der Tätigkeit als Tagesmut-
ter/Tagesvater oder Babysitter, insbesondere der 
sich daraus ergebenden Aufsichtspflicht für fremde 
Kinder. 
Versicherungsschutz besteht – abweichend von 
A1-1 – auch, wenn diese Tätigkeit beruflich aus-
geübt wird.  
 
Nicht versichert ist die Ausübung der Tätigkeit für 
Betriebe und Institutionen, wie z. B. Kindergärten, 
Kindertagesstätten oder Kinderhorte. 
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haft-
pflicht der fremden Kinder während der Obhut. 
 
Versichert sind auch – in teilweiser Abänderung von 
A1-7.3 und A1-7.4 – Haftpflichtansprüche 

a) der Tageskinder untereinander, sofern es sich 
nicht um Geschwister handelt, 

b) der Tageskinder gegenüber den durch diesen 
Vertrag versicherten Personen wegen Perso-
nenschäden. Erlangt das Kind Versicherungs-
schutz aus einem anderen Haftpflichtversiche-
rungsvertrag, entfällt der Versicherungsschutz 
aus diesem Vertrag. 

 
A1-6.4 Teilnahme an Betriebspraktika/ 

fachpraktischem Unterricht 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus der Teilnahme als Schüler 
oder Student an Betriebspraktika oder am fachprak-
tischen Unterricht auf dem Gelände einer Schule, ei-
ner Universität, einer Fach- oder Berufsakademie im 
Sinne des jeweiligen Landesgesetzes. Dabei ist ein-
geschlossen die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden an Lehrgeräten (auch Maschinen) in der 
Schule, der Universität, der Fach- oder Berufs-
akademie. 
 
A1-6.5 Haus- und Grundbesitz 
A1-6.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers als Inhaber (z. B. Eigen-
tümer oder Mieter) – soweit innerhalb der Staaten 
der Europäischen Union (EU) und der Schweiz  
gelegen –  
(1) einer oder mehrerer Wohnungen (bei Woh-

nungseigentum als Sondereigentümer), ein-
schließlich Ferienwohnungen;  
Bei Sondereigentümern sind versichert Haft-
pflichtansprüche der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer wegen Beschädigung des 
Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht 
erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigen-
tum.  

(2) a)  eines Einfamilienhauses bzw. einer Dop-
pelhaushälfte inkl. Einliegerwohnung oder  

b)   eines vom Versicherungsnehmer  
mitbewohntes Zweifamilienhauses  
inkl. Einliegerwohnung; 

(3) eines Wochenend-/Ferienhauses  
(auf Dauer und ohne Unterbrechung fest instal-
lierte Wohnwagen sind einem Wochenendhaus 
gleichgestellt),  

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich 
zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich 
der zugehörigen Garagen/Stellplätze und Gärten; 
(4)  eines Kleingartens/Schrebergartens einschließ-

lich Laube/Gartenhaus; 
(5)  eines unbebauten Grundstücks bis zu einer 

Grundfläche von maximal 1.000 Quadrat-
metern; 

 
A1-6.5.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus der Vermietung  
– soweit innerhalb der EU und der Schweiz  
gelegen –  
(1)  a)  eines Einfamilienhauses oder  

einer Doppelhaushälfte, 
b)  einer Einliegerwohnung, 
c) von einzeln vermieteten Wohnräumen, 
d)  einer Eigentumswohnung, 
e) eines Ferien-/Wochenendhauses oder  

einer Ferienwohnung,  
sofern diese ausschließlich zu Wohnzwecken 
verwendet werden; 

(2)  aus der Vermietung 
a)  einer Garage, 
b)  eines einzelnen Raumes zu gewerblichen 

Zwecken,  
c)  von Zimmern an Urlauber, sofern nicht 

mehr als acht Betten abgegeben werden 
und sofern kein Ausschank nach dem 
Gaststättengesetz erfolgt. 

 

A1-6.5.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich für 
die in A1-6.5.1 und A1-6.5.2 genannten Risiken auch 
auf die gesetzliche Haftpflicht 
(1) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Ver-

sicherungsnehmer in den oben genannten Ei-
genschaften obliegen (z. B. bauliche Instand-
haltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und 
Schneeräumen auf Gehwegen). Das gilt auch 
für die durch Vertrag vom Versicherungsneh-
mer ausschließlich als Mieter, Pächter oder Ent-
leiher übernommene gesetzliche Haftpflicht für 
Verkehrssicherungspflichten des Vertragspart-
ners (Vermieter, Verpächter, Verleiher) in dieser 
Eigenschaft; 

(2) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten 
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Ab-
bruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme 
von 100.000 EUR je Bauvorhaben; 
Übersteigt der Voranschlag diese Summe, so 
ist für den 100.000 EUR übersteigenden Betrag 
noch ein Beitrag zu zahlen, der sich aus dem 
dann gültigen Tarif für die selbstständige Bau-
herren-Haftpflichtversicherung ergibt.  

(3) als Miteigentümer von Gemeinschaftsanlagen 
wie z. B. Spielplätze, gemeinschaftliche Zugän-
ge zur öffentlichen Straße, Privatstraßen, Gara-
genhöfe, Abstellplätze für Abfallbehälter,  
Wäschetrockenplätze und dergleichen; 
Nicht versichert ist die Haftpflicht der übrigen 
Miteigentümer. 

(4)  als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, 
wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel 
bestand; 

(5)  der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in 
dieser Eigenschaft. 

 
A1-6.6 Schäden durch stationäre  

Photovoltaikanlagen 
A1-6.6.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden, die im Zusammenhang stehen mit 
dem Betrieb von Photovoltaikanlagen zur Einspei-
sung von elektrischem Strom in das Netz des örtli-
chen Netzbetreibers auf dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Grundstück.  
Photovoltaikanlagen sind Anlagen zur Umwandlung 
von Sonnenenergie in elektrischen Strom. Nicht ver-
sichert ist die direkte Versorgung von Endverbrau-
chern mit elektrischem Strom; Endverbraucher sind 
Kunden, die Energie für den eigenen Verbrauch kau-
fen (§ 3 Nr. 25 Gesetz über die Elektrizitäts- und 
Gasversorgung (EnWG)). 
 
A1-6.6.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers  
(1) in seiner Eigenschaft als Eigentümer, Mieter, 

Pächter und Nutznießer von Grundstücken, 
Gebäuden oder Räumlichkeiten, die aus-
schließlich für Wohnzwecke des Versiche-
rungsnehmers benutzt werden; 

(2) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten 
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- 
und Grabearbeiten) von Photovoltaikanlagen 
des Versicherungsnehmers; 

(3) wegen Rückgriffsansprüchen der stromabneh-
menden Netzbetreiber oder Dritter aus Versor-
gungsstörungen gemäß § 6 der Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizi-
tätsversorgung von Tarifkunden (AvBEltV) vom 
21. Juni 1979 oder § 18 Niederspannungs-
anschlussverordnung; 

(4) wegen Schäden durch Umwelteinwirkung (auf 
Boden, Luft oder Wasser inklusive Gewässer) 
und alle sich daraus ergebenden weiteren 
Schäden, sofern die Umwelteinwirkung nicht 
ausgeht von 
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a)  einer 
–  Anlage im Sinne des Umwelthaftungs-

gesetzes (UmweltHG); 
–  genehmigungsbedürftigen Anlage 

nach dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz (BImSchG); 

–  genehmigungs- bzw. planfeststel-
lungsbedürftigen Anlage nach dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW/AbfG); 

–  stationären Anlage im Sinne des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) auf 
dem Grundstück, dessen Inhaber der 
Versicherungsnehmer ist oder war, 

b) einem Grundstück des Versicherungs-
nehmers, das bereits vor Beginn des Ver-
trages bzw. zum Zeitpunkt seines Kaufs 
oder seiner Inbesitznahme durch den Ver-
sicherungsnehmer mit schädlichen Stoffen 
belastet war oder ist. 

(5) wegen Beschädigungen, die durch Rauch, Ruß, 
Dämpfe, Abwässer, Niederschläge oder allmäh-
liches Eindringen von Feuchtigkeit entstehen; 

(6) in teilweiser Abänderung von A1-7.5 – die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Schäden an frem-
den Gebäuden und/oder Räumen, an/auf denen 
die Photovoltaikanlagen angebracht sind – auch 
falls diese vom Versicherungsnehmer gemietet 
oder gepachtet (nicht geleast) wurden und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen 
Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Bean-
spruchung. 
 
A1-6.6.3 Versicherungssummen 
Es besteht Versicherungsschutz im Rahmen der für 
die Privathaftpflichtversicherung vereinbarten Versi-
cherungssumme. Diese Versicherungssumme bildet 
auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
 
A1-6.7 Allgemeines Umweltrisiko 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden durch Umwelteinwirkung.  
Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn 
sie durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, 
Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sons-
tige Erscheinungen verursacht werden, die sich in 
Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet haben. 
Ansprüche aus Gewässerschäden sind ausschließ-
lich im Umfang der nachfolgenden Regelungen des 
Teils A Abschnitt A2 "Besondere Umweltrisiken" mit-
versichert.  
 
A1-6.8 Abwässer 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden durch Abwässer. 
Bei Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schä-
den durch häusliche Abwässer. 
 
A1-6.9 Allmählichkeitsschäden 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Sachschäden, die entste-
hen durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, 
von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von 
Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und derglei-
chen). 
 
A1-6.10 Schäden an gemieteten Sachen  

(Mietsachschäden) 
Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom 
Versicherungsnehmer oder von seinen Bevollmäch-
tigten oder Beauftragten gemieteten Sachen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Mietsachschäden aus-
schließlich an 
 
A1-6.10.1 Wohnräumen und sonstigen zu priva-
ten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden. Mit-
versichert sind Mietsachschäden an den jeweils zu-
gehörigen Balkonen/Terrassen und an den Sachen, 
die mit dem der Mietsache zugehörigen Grundstück 
fest verbundenen sind (z. B. Zäune, Schwimmbe-
cken, gemauerte Grillanlagen). 
 
A1-6.10.2 mobilen Einrichtungs- und Ausstat-
tungsgegenständen in Hotels, Pensionen, Ferien-
wohnungen und -häusern anlässlich von Aufenthal-
ten auf Reisen. 
Die Versicherungssumme für Mietsachschäden an 
mobilen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstän-
den beträgt je Versicherungsfall 10.000 EUR. Die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres beträgt 20.000 EUR.  
Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versi-
cherungssumme je Versicherungsfall sowie auf die 
Jahreshöchstersatzleistung. 
 
A1-6.10.3 Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
(1)  Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Bean-

spruchung, 
(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- 

und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an 
Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, 

(3) Glasschäden, soweit sich der Versicherungs-
nehmer hiergegen besonders versichern kann, 

(4) Schäden infolge von Schimmelbildung. 
 
A1-6.11 Schäden an sonstigen gemieteten,  

geleasten, gepachteten, geliehenen  
beweglichen Sachen 

A1-6.11.1 Versichert ist – abweichend von 
A1-7.5 – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden ausschließlich an 
fremden beweglichen Sachen, die vom Versiche-
rungsnehmer zu privaten Zwecken gemietet, ge-
least, gepachtet, geliehen wurden oder die Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungsvertrages  
waren. 
 
A1-6.11.2 Nicht versichert sind Haftpflicht-
ansprüche wegen Schäden 
(1) an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen; 
(2) durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige 

Beanspruchung; 
(3) an Schmuck- und Wertsachen, auch Geld;  
sowie alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. 
 
A1-6.11.3 Die Versicherungssumme für Schä-
den an diesen fremden beweglichen Sachen beträgt 
je Versicherungsfall 5.000 EUR. Die Höchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres beträgt 10.000 EUR. Es erfolgt eine An-
rechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme je 
Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatz-
leistung. 
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendun-
gen je Versicherungsfall 150 EUR selbst zu tragen. 
 
A1-6.12 Abhandenkommen von fremden 

Schlüsseln und Codekarten 
Versichert ist – abweichend von A1-7.5 – die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden aus dem Abhandenkommen von 
 

A1-6.12.1 fremden, zu privaten Zwecken über-
lassenen Schlüsseln. 
Hierzu zählen auch: 
–  Private Haus- und Wohnungstürschlüssel inkl. 

Garagen-, Keller- und Nebenraumschlüssel zur 
Mietwohnung (auch General-/Hauptschlüssel 
für eine zentrale Schließanlage) und Code-
karten,  

–  Hotelschlüssel und –codekarten,  
–  Vereinsschlüssel; 
 
A1-6.12.2 beruflichen Schlüsseln (berufs-
bezogen überlassene Schlüssel jeglicher Art);  
 
A1-6.12.3 Die Schlüssel müssen sich im recht-
mäßigen Gewahrsam des Versicherungsnehmers 
befunden haben. Der Versicherungsschutz be-
schränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche 
wegen der Kosten für die notwendige Auswechse-
lung von Schlössern und Schließanlagen sowie für 
vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not-
schloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, 
gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust 
des Schlüssels festgestellt wurde. 
 
A1-6.12.4 Nicht versichert sind: 
– Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselver-

lust ergeben (z. B. Diebstahl, Vandalismus); 
– Bei Wohnungseigentümern die Kosten für das 

Auswechseln der im Sondereigentum von ver-
sicherten Personen stehenden Schlössern so-
wie Schäden in Höhe des Miteigentumsanteils 
an dem gemeinschaftlichen Eigentum  
(Eigenschaden); 

– Haftpflichtansprüche aus dem Verlust von 
Wertbehältnis-, Wertraum-, Möbel- und Kfz-
Schlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu be-
weglichen Sachen. 

 
A1-6.12.5 Die Versicherungssumme für Schä-
den aus dem Abhandenkommen fremder Schlüssel 
und Codekarten beträgt je Versicherungsfall 
30.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
60.000 EUR. Es erfolgt eine Anrechnung auf die 
Pauschal-Versicherungssumme je Versicherungsfall 
sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung. 
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendun-
gen je Versicherungsfall 150 EUR selbst zu tragen. 
 
A1-6.13 Gefälligkeitshandlungen 
Im Umfang dieses Vertrages wird sich der Versiche-
rer nicht auf einen Ausschluss der Haftung im Fall 
leichter Fahrlässigkeit bei Sachschäden durch Gefäl-
ligkeit berufen, soweit dies der Versicherungsneh-
mer wünscht. Dies gilt nicht, wenn und soweit der 
Geschädigte in der Lage ist, Ersatz seines Schadens 
von einem anderen Schadenversicherer oder von 
einem Sozialversicherungsträger zu erlangen.  
Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers 
und Tätigkeiten, die der Versicherungsnehmer ge-
gen Entgelt ausübt, sind vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen. Der Geschädigte kann aus diesem 
Vertrag keine Rechte herleiten. 
 
Die Versicherungssumme für Sachschäden durch 
Gefälligkeit beträgt je Versicherungsfall 10.000 EUR. 
Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt 20.000 EUR. Es 
erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versi-
cherungssumme je Versicherungsfall sowie auf die 
Jahreshöchstersatzleistung. 
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendun-
gen je Versicherungsfall 150 EUR selbst zu tragen.  
Ein Mitverschulden des Geschädigten wird ange-
rechnet. 
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A1-6.14 Sportausübung/Radfahren 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus der Ausübung von Sport  
– insbesondere 
 
A1-6.14.1 als Radfahrer;  
Hierzu zählt auch die Nutzung von so genannten 
Pedelecs, die nur dann eine Unterstützung durch  
einen Elektroantrieb bis zu einer Geschwindigkeit 
von nicht mehr als 25 km/h erhalten, wenn der Fah-
rer in die Pedale tritt. Die Nutzung derartiger Pede-
lecs ist auch dann versichert, wenn sie über eine 
elektrische Anfahrhilfe verfügen, die das Fahrrad 
rein elektrisch (also ohne zu treten) auf nicht mehr 
als 6 km/h beschleunigen. Die Nutzung von Pede-
lecs, die diese vorgenannten Geschwindigkeitsgren-
zen überschreiten oder die versicherungspflichtig 
sind, ist nicht versichert. 
 
A1-6.14.2 aus dem Gebrauch von  
–  Kitesportgeräten (einschließlich Kitebuggys) mit 

einer Leinenlänge von bis zu 30 Metern; 
–  Strand-, Land- und Eisseglern.  
 
A1-6.14.3 Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
(1)  einer jagdlichen Betätigung; 
(2)  der Teilnahme an Pferde-, Rad-, Kitebuggy-, 

Strand-, Land- und Eissegler- oder Kraftfahr-
zeug-Rennen sowie ein zur Vorbereitung des 
Rennens von einem Veranstalter organisiertes 
oder vorgeschriebenes Training hierzu (Trai-
ning), bei dem die Erzielung von Höchstge-
schwindigkeiten geübt wird;  

(3)  Beschädigung, Vernichtung oder dem Abhan-
denkommen der unter A1-6.14.2 genannten 
Sportgeräte/Fahrzeuge/Segler und seiner Teile 
(z. B. Schirm, Segel). 

 
A1-6.15 Waffen und Munition 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus dem erlaubten privaten Besitz 
und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und 
Schusswaffen sowie Munition und Geschossen. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der 
Gebrauch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Hand-
lungen. 
 
A1-6.16 Tiere 
A1-6.16.1 Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers als Halter oder 
Hüter von  
– zahmen Haustieren, z. B. Katzen, Kaninchen, 

Tauben; 
– gezähmten Kleintieren, z. B. Singvögel, Papa-

geien, Hamster, Meerschweinchen; 
– Bienen; 
– einem eigenen Blindenhund. 
 
A1-6.16.2 Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter 
oder Hüter von  
– Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und 

Zugtieren,  
– wilden Tieren sowie von  
– Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaft-

lichen Zwecken gehalten werden. 
 
A1-6.16.3 Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers  
–  als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde 

oder Pferde, 
–  als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
–  als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhr-

werke zu privaten Zwecken, 
soweit kein Versicherungsschutz über eine Tier-
halter-Haftpflichtversicherung besteht.  

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer 
sowie Fuhrwerkseigentümer wegen Sach- und Ver-
mögensschäden. 
 
A1-6.17 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahr-

zeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger  
A1-6.17.1 Versichert ist – abweichend von 
A1-7.14 – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch ausschließlich von folgen-
den nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen Kraft-
fahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern: 
(1) nur auf nicht-öffentlichen Wegen und Plätzen 

verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf 
eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;  

(2)  Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h  
bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit  
(z. B. motorgetriebene Rollstühle, Kinderfahr-
zeuge, Golfwagen); 

(3)  Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbe-
dingter Höchstgeschwindigkeit; 

(4)  selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht 
mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge-
schwindigkeit (z. B. Aufsitzrasenmäher und 
Schneeräumgeräte); 

(5)  Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungs-
pflichtig sind oder nur auf nicht-öffentlichen 
Wegen und Plätzen verkehren. 

 
A1-6.17.2 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 
Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten 
Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, 
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
die Fahrzeuge nicht von unberechtigten Fahrern ge-
braucht werden.  
Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf 
öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
die Fahrzeuge nicht von einem Fahrer benutzt wer-
den, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt Teil B, B-4 (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten). 
 
A1-6.18 Gebrauch von Luftfahrzeugen 
A1-6.18.1  Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, 
die durch den erlaubten Gebrauch ausschließlich 
von folgenden Luftfahrzeugen verursacht werden:  
a)  Luftfahrzeuge, die nicht der Versicherungs-

pflicht unterliegen; 
b)  ferngelenkte Multicopter, die rein elektrisch (oh-

ne Verbrennungsmotor) angetrieben werden, 
mit einer Startmasse bis 500 Gramm;  
Unter den folgenden Voraussetzungen darf die 
Startmasse bis zu 5 Kilogramm betragen: 
–  Der Versicherungsnehmer oder die mitver-

sicherte Person ist Mitglied in einem  
Modellflugverein und  

–  gebraucht den Multicopter auf/über einem 
Modellfluggelände.  

Nicht versichert ist der Gebrauch von Multi-
coptern mit einer Startmasse über 5 kg. 
Ein Multicopter ist ein Luftfahrzeug, das Auftrieb 
mit zwei oder mehr nach oben gerichteten Pro-
pellern erzeugt.  

c)  Sonstige, nicht zulassungspflichtige ferngelenk-
te Flugmodelle mit einer Startmasse von nicht 
mehr als 25 kg.  

 
Zu b) und c): 
Der Versicherungsschutz ist begrenzt auf maximal 
drei im Besitz des Versicherungsnehmers befindli-

che derartige Flugmodelle, die erlaubterweise zu pri-
vaten Zwecken gebraucht werden.  
 
Versicherungsschutz für Schäden aus dem Be-
sitz/Gebrauch von versicherungspflichtigen Multicop-
tern/Flugmodellen besteht im Rahmen der gesetzli-
chen Mindestversicherungssummen (gemäß § 37 
Abs. 1 a) LuftVG), mindestens jedoch bis 
1.000.000 EUR je Versicherungsfall. Es erfolgt eine 
Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungssumme 
je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchster-
satzleistung. 
 
A1-6.18.2  Versichert ist darüber hinaus die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers we-
gen Schäden, die durch den Gebrauch versiche-
rungspflichtiger Luftfahrzeuge verursacht werden, 
soweit der Versicherungsnehmer nicht als deren Ei-
gentümer, Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch 
genommen wird. 
 
A1-6.19 Gebrauch von Wasserfahrzeugen 
A1-6.19.1  Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, 
die verursacht werden durch den Gebrauch aus-
schließlich von folgenden Wasserfahrzeugen: 
(1)  eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Mo-

toren (auch ohne Hilfs- oder Außenbord-
motoren) oder Treibsätze (z. B. Schlauch-, 
Paddel- und Ruderboote, Kajaks, Kanus, Kana-
dier, Surfbretter, Windsurfbretter, Kitesurfbret-
ter, Wakeboards); 

(2)  eigene Wasserfahrzeuge mit Motor – mit einer 
Motorstärke bis 15 PS/11,03 kW; 

(3)  fremde Segelboote ohne Begrenzung der Se-
gelfläche – ohne Motor (auch ohne Hilfs- oder 
Außenbordmotoren) oder Treibsätze;  

(4)  eigene und fremde Segelboote mit einer Segel-
fläche bis 20 m2, auch mit Hilfs- oder Außen-
bordmotoren bis 15 PS/11,03 kW; 

(5)  Fremde Wasserfahrzeuge mit einer Motorstärke 
bis 80 PS/59 kW, die sich nicht im Eigentum 
von mitversicherten Personen befinden. 
Darüber hinaus ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
durch den Gebrauch fremder Wasserfahrzeuge 
mit Motoren – ohne Begrenzung der  
Motorstärke – versichert, soweit  
–  diese nur gelegentlich gebraucht werden 

und 
–  für das Führen keine behördliche Erlaubnis 

erforderlich ist. 
 
A1-6.19.2  Versichert ist darüber hinaus die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers we-
gen Schäden, die durch den Gebrauch von Wasser-
fahrzeugen verursacht werden, soweit der Versiche-
rungsnehmer nicht als deren Eigentümer, Besitzer, 
Halter oder Führer in Anspruch genommen wird. 
 
A1-6.20 Gebrauch von Modellfahrzeugen 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht 
werden durch den Gebrauch von ferngelenkten 
Land- und Wasser-Modellfahrzeugen. 
 
A1-6.21 Schäden im Ausland 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen im Ausland eintretender 
Versicherungsfälle ausschließlich, wenn diese 
(1) auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. 

auf ein im Inland bestehendes versichertes  
Risiko zurückzuführen sind oder 

(2) bei einem  
–  unbegrenzten Aufenthalt in Staaten der EU 

und der Schweiz unter Beibehaltung eines 
inländischen Wohnsitzes eingetreten sind; 
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–  vorübergehenden Aufenthalt bis zu fünf 
Jahren 
–  in Staaten außerhalb der EU und der 

Schweiz oder  
–  in Staaten der EU und der Schweiz 

bei Aufgabe eines inländischen 
Wohnsitzes  

eingetreten sind. 
Versichert sind hierbei auch Ansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer aus § 110 Sozialge-
setzbuch VII und die gesetzliche Haftpflicht aus 
der vorübergehenden Benutzung oder Anmie-
tung (nicht dem Eigentum) von im Ausland ge-
legenen Wohnungen und Häusern gemäß 
A1-6.5. 

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 
 
A1-6.22 Vermögensschäden 
A1-6.22.1 Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermö-
gensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind. 
 
A1-6.22.2 Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind Ansprüche wegen Vermögens-
schäden 
(1)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in sei-

nem Auftrag oder für seine Rechnung von Drit-
ten) hergestellte oder gelieferte Sachen, er-
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

(2)  aus planender, beratender, bau- oder montage-
leitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig-
keit; 

(3)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisun-
gen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

(4)  aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
(5)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie  

Reiseveranstaltung; 
(6)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-

stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftli-
chen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller 
Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder 
Unterschlagung; 

(7)  aus Rationalisierung und Automatisierung; 
(8)  aus der Verletzung von gewerblichen Schutz-

rechten und Urheberrechten sowie des Kartell- 
oder Wettbewerbsrechts; 

(9)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 
Vor- und Kostenanschlägen; 

(10)  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von 
Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Bei-
rat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder 
Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen; 

(11)  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen 
oder behördlichen Vorschriften, von Anweisun-
gen oder Bedingungen des Auftraggebers oder 
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

(12)  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 
z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

(13)  aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. 
Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 

 
A1-6.23 Übertragung elektronischer Daten 
A1-6.23.1 Versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
aus dem Austausch, der Übermittlung und der Be-
reitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, 
per E-Mail oder mittels Datenträger. 
 
Dies gilt ausschließlich für Schäden aus 

(1) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbar-
machung oder Veränderung von Daten (Daten-
veränderung) bei Dritten durch Computer-Viren 
und/oder andere Schadprogramme; 

(2) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen 
sowie der Nichterfassung und fehlerhaften 
Speicherung von Daten bei Dritten und zwar 
wegen 
–  sich daraus ergebender Personen- und 

Sachschäden, nicht jedoch weiterer  
Datenveränderungen sowie 

–  der Kosten zur Wiederherstellung der ver-
änderten Daten bzw. Erfassung/korrekter 
Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster 
Daten; 

(3) der Störung des Zugangs Dritter zum elektroni-
schen Datenaustausch. 

 
Für (1) bis (3) gilt: 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu 
sorgen, dass seine auszutauschenden, zu übermit-
telnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheits-
maßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscan-
ner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. 
worden sind, die dem Stand der Technik entspre-
chen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte 
erfolgen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit, so gilt Teil B, B-4 (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten). 
 
A1-6.23.2 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten 
und Leistungen: 
(1) Software-Erstellung, -Handel, -Implemen-

tierung, -Pflege; 
(2) IT-Beratung, -Analyse, -

Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
(3) Netzwerkplanung, -installation, -integration,  

-betrieb, -wartung, -pflege; 
(4) Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, 

Host-, Full-Service-Providing; 
(5) Betrieb von Datenbanken. 
 
A1-6.23.3 Mehrere während der Wirksamkeit 
der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gel-
ten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, 
wenn diese 
–  auf derselben Ursache, 
–  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbeson-

dere sachlichem und zeitlichem Zusammen-
hang oder 

–  auf dem Austausch, der Übermittlung und Be-
reitstellung elektronischer Daten mit gleichen 
Mängeln  

beruhen. A1-5.3 findet insoweit keine Anwendung. 
 
A1-6.23.4 Für Versicherungsfälle im Ausland 
besteht – insoweit abweichend von A1-6.21 – Versi-
cherungsschutz ausschließlich, soweit die versicher-
ten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten 
und nach dem Recht europäischer Staaten geltend 
gemacht werden. 
 
A1-6.23.5 Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind  
(1) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch ent-

stehen, dass der Versicherungsnehmer be-
wusst  
–  unbefugt in fremde Datenverarbeitungs-

systeme/Datennetze eingreift (z. B. Ha-
cker-Attacken, Denial of Service Attacks); 

–  Software einsetzt, die geeignet ist, die Da-
tenordnung zu zerstören oder zu verän-
dern (z. B. Software-Viren, Trojanische 
Pferde); 

(2) Ansprüche, die in engem Zusammenhang  
stehen mit  

 –  massenhaft versandten, vom Empfänger 
ungewollten elektronisch übertragenen In-
formationen (z. B. Spamming); 

–  Dateien (z. B. Cookies), mit denen wider-
rechtlich bestimmte Informationen über In-
ternet-Nutzer gesammelt werden sollen; 

(3) Versicherungsansprüche aller Personen, die 
den Schaden durch bewusstes Abweichen von 
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 
(z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste 
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.  
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

 
A1-6.24 Ansprüche aus Benachteiligungen 
A1-6.24.1 Versichert ist – insoweit abweichend 
von A1-7.10 – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers als Dienstherr der in seinem Pri-
vathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich 
beschäftigten Personen wegen Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden (einschließlich immateriel-
ler Schäden) aus Benachteiligungen. 
Gründe für eine Benachteiligung sind 
– die Rasse,  
– die ethnische Herkunft,  
– das Geschlecht,  
– die Religion,  
– die Weltanschauung,  
– eine Behinderung,  
– das Alter  
– oder die sexuelle Identität.  
 
Dies gilt ausschließlich für Ansprüche nach deut-
schem Recht, insbesondere dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Soweit diese An-
sprüche gerichtlich verfolgt werden, besteht Versi-
cherungsschutz ausschließlich, wenn sie vor deut-
schen Gerichten geltend gemacht werden.  
 
Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen 
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis so-
wie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis 
beendet ist. 
 
A1-6.24.2 Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist – abweichend von A1-3.1 – die 
erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtan-
spruchs gegen den Versicherungsnehmer während 
der Dauer des Versicherungsvertrages. Im Sinne 
dieses Vertrages ist ein Haftpflichtanspruch geltend 
gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer ein 
Anspruch in Textform erhoben wird oder ein Dritter 
dem Versicherungsnehmer in Textform mitteilt, einen 
Anspruch gegen den Versicherungsnehmer zu ha-
ben. 
 
A1-6.24.3 Zeitliche Abgrenzung des  

Versicherungsschutzes 
(1) Erfasste Benachteiligungen und  

Anspruchserhebung  
Die Anspruchserhebung sowie die zu Grunde 
liegende Benachteiligung müssen während der 
Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird 
eine Benachteiligung durch fahrlässige Unter-
lassung verursacht, gilt sie im Zweifelsfall als an 
dem Tag begangen, an welchem die versäumte 
Handlung spätestens hätte vorgenommen wer-
den müssen, um den Eintritt des Schadens ab-
zuwenden. 

(2) Rückwärtsversicherung für vorvertragliche  
Benachteiligungen 
Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz 
für Benachteiligungen, die innerhalb eines Zeit-
raums von drei Jahren vor Vertragsbeginn be-
gangen wurden. Dies gilt jedoch nicht für solche 
Benachteiligungen, die der Versicherungsneh-
mer bei Abschluss dieses Versicherungsvertra-
ges kannte. 
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(3) Nachmeldefrist für Anspruchserhebung nach 
Vertragsbeendigung 
Der Versicherungsschutz umfasst auch solche 
Anspruchserhebungen, die auf Benachteiligun-
gen beruhen, die bis zur Beendigung des Versi-
cherungsvertrages begangen und innerhalb ei-
nes Zeitraumes von drei Jahren nach Beendi-
gung des Versicherungsvertrages erhoben und 
dem Versicherer gemeldet worden sind.  

(4) Vorsorgliche Meldung von möglichen Inan-
spruchnahmen  
Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, 
dem Versicherer während der Laufzeit des Ver-
trages konkrete Umstände zu melden, die seine 
Inanspruchnahme hinreichend wahrscheinlich 
erscheinen lassen. Im Fall einer tatsächlich 
späteren Inanspruchnahme, die auf Grund ei-
nes gemeldeten Umstandes spätestens inner-
halb einer Frist von drei Jahren erfolgen muss, 
gilt die Inanspruchnahme als zu dem Zeitpunkt 
der Meldung der Umstände erfolgt. 

 
A1-6.24.4 Versicherungssumme  
Versicherungsschutz für Ansprüche aus Benachteili-
gungen besteht im Umfang der für die Privathaft-
pflichtversicherung vereinbarten pauschalen Versi-
cherungssumme. Die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres ist auf 
die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Es 
erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jah-
reshöchstersatzleistung. 
 
A1-6.24.5 Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind  
(1) Versicherungsansprüche aller Personen, soweit 

sie den Schaden durch wissentliches Abwei-
chen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Voll-
macht oder Weisung oder durch sonstige wis-
sentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben; 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

(2)  Ansprüche auf Entschädigung und/oder Scha-
denersatz mit Strafcharakter;  
Hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ord-
nungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder die mitversicherten 
Personen verhängt worden sind. 

(3)  Ansprüche wegen  
– Gehalt,  
– rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, 

Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Alters-
versorgung,  

– Abfindungszahlungen im Zusammenhang 
mit der Beendigung von Arbeitsverhältnis-
sen und Sozialplänen sowie  

– Ansprüche aus Personenschäden, bei de-
nen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt. 

 
A1-7 Allgemeine Ausschlüsse 
 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträ-
gen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen: 
 
A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeige-
führt haben. A1-2.3 findet keine Anwendung. 
 
A1-7.2  Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder 

Schädlichkeit von Erzeugnissen,  
Arbeiten und sonstigen Leistungen 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden dadurch verursacht ha-

ben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit  
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
– Arbeiten oder sonstige Leistungen  
erbracht haben. A1-2.3 findet keine Anwendung. 
 
A1-7.3 Ansprüche der Versicherten  

untereinander 
Ausgeschlossen sind Ansprüche  
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in 

A1-7.4 benannten Personen gegen die mitver-
sicherten Personen; 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern 
desselben Versicherungsvertrages; 

(3) zwischen mehreren mitversicherten Personen 
desselben Versicherungsvertrages. 

Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf An-
sprüche von Angehörigen der vorgenannten Perso-
nen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft  
leben. 
 
A1-7.4  Schadensfälle von Angehörigen des  

Versicherungsnehmers und von wirt-
schaftlich verbundenen Personen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer 
(1) aus Schadensfällen seiner Angehörigen, die mit 

ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die 
zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten 
Personen gehören;  
Als Angehörige gelten  
– Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbare Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten,  

– Eltern und Kinder,  
– Adoptiveltern und -kinder,  
– Schwiegereltern und -kinder,  
– Stiefeltern und -kinder,  
– Großeltern und Enkel,  
– Geschwister sowie  
– Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 

durch ein familienähnliches, auf längere 
Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind). 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Be-
treuern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige 
oder betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person 
des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein 
nicht rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 
Gesellschaftern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine eingetragene Partnerschaftsge-
sellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insol-
venzverwaltern. 

Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für  
Ansprüche von Angehörigen der dort genannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft 
leben. 
 
A1-7.5  Leasing, Pacht, Leihe, verbotene  

Eigenmacht, besonderer  
Verwahrungsvertrag 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsneh-
mer oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des 
Versicherungsnehmers diese Sachen geleast, ge-
pachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht er-

langt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind. 
 
A1-7.6  Schäden an hergestellten oder  

gelieferten Sachen, Arbeiten und  
sonstigen Leistungen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelie-
ferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leis-
tung liegenden Ursache und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, 
wenn die Schadenursache in einem mangelhaften 
Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teil-
leistung liegt und zur Beschädigung oder Vernich-
tung der Sache oder Leistung führt. 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, 
wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versi-
cherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der 
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
übernommen haben. 
 
A1-7.7  Asbest 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 
die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder  
Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
 
A1-7.8  Gentechnik 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 
die zurückzuführen sind auf  
(1) gentechnische Arbeiten; 
(2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO); 
(3)  Erzeugnisse, die  

–  Bestandteile aus GVO enthalten, 
–  aus GVO oder mit Hilfe von GVO  

hergestellt wurden. 
 
A1-7.9 Persönlichkeits- und  

Namensrechtsverletzungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
aus Persönlichkeits- oder Namensrechts-
verletzungen. 
 
A1-7.10  Anfeindung, Schikane, Belästigung und 

sonstige Diskriminierung 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleich-
behandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 
 
A1-7.11  Übertragung von Krankheiten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen  
(1)  Personenschäden, die aus der Übertragung ei-

ner Krankheit des Versicherungsnehmers resul-
tieren.  

(2)  Sachschäden, die durch Krankheit der dem 
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm 
gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden 
sind.  

 
In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 
 
A1-7.12  Senkungen, Erdrutschungen,  

Überschwemmungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschä-
den und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, welche entstehen durch  
(1)  Senkungen von Grundstücken oder Erdrut-

schungen;  
(2)  Überschwemmungen stehender oder fließender 

Gewässer. 
 
A1-7.13  Strahlen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 
die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit energiereichen ionisierenden Strahlen ste-
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hen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder 
Röntgenstrahlen). 
 
A1-7.14  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigen-
tümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahr-
zeuges oder Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schä-
den, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verur-
sacht wurden. A1-2.3 findet keine Anwendung. 
 
A1-7.15  Ungewöhnliche und gefährliche  

Beschäftigung 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen wegen Schäden durch eine ungewöhnli-
che und gefährliche Beschäftigung. A1-2.3 findet 
keine Anwendung. 
 
A1-7.16  Verantwortliche Betätigung in  

Vereinigungen aller Art 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
aus einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigun-
gen aller Art. 
 
A1-8 Veränderungen des versicherten Risi-

kos (Erhöhungen und Erweiterungen) 
 
Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers 
 
A1-8.1  aus Erhöhungen oder Erweiterungen des 
versicherten Risikos. Dies gilt nicht für Risiken aus 
dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflich-
tigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für 
sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder  
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
 
A1-8.2  aus Erhöhungen des versicherten Risikos 
durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften. In diesen Fällen ist der Versiche-
rer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat. 
 
A1-9 Neu hinzukommende Risiken  

(Vorsorgeversicherung) 
 
A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrages ist 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus Risiken, die nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages neu entstehen, sofort versichert.  
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko inner-
halb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung 
kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unter-
lässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige An-
zeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Ab-
schluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt 
hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch 
nicht verstrichen war. 
Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 
einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt 
eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb 
einer Frist von einem Monat nach Eingang der An-
zeige nicht zu Stande, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung. 
 
A1-9.2  Der Versicherungsschutz für neue Risiken 
besteht von ihrer Entstehung bis zur Einigung im 
Sinne von A1-9.1 Absatz 4 in Höhe der für die  

Privathaftpflichtversicherung vereinbarten Versiche-
rungssumme.  
 
A1-9.3  Die Regelung der Vorsorgeversicherung 
gilt nicht für 
(1)  Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder 

Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeu-
ges, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unter-
liegen; 

(2)  Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder 
Führen von Bahnen; 

(3)  Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen;  
Für Hunde, die einer Versicherungspflicht unter-
liegen, gilt die Ausnahmeregelung gemäß 
A1-9.4. 

(4)  Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen wer-
den und deshalb im Rahmen von kurzfristigen 
Versicherungsverträgen zu versichern sind; 

(5)  Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienst-
licher und amtlicher Tätigkeit.  

 
A1-9.4  Vorsorgeversicherung für Hunde, für die 

eine Versicherungspflicht gilt 
A1-9.4.1 Abweichend von A1-9.3 (3) gilt die Vorsor-
geversicherung für die private Hundehaltung, wenn 
eine Versicherungspflicht für den/die neu hinzu 
kommenden Hund/e besteht. 
 
A1-9.4.2 Handelt es sich bei dem Hund um eine 
Rasse, die der Versicherer nicht versichert (siehe 
Liste gemäß A1-9.4.3), so endet der Versicherungs-
schutz abweichend von A1-9.1 Absatz 4 zwei Mona-
te nach der Meldung gemäß A1-9.1 Absatz 2 über 
die Neuanschaffung des Hundes/der Hunde. 
 
A1-9.4.3 Nicht versicherbare Hunderassen  
(gilt auch für Kreuzungen mit diesen Rassen): 
–  Alano,  
–  American Bulldog,  
–  American Pittbull-Terrier,  
–  American Staffordshire-Terrier,  
–  Bandog,  
–  Bullmastiff,  
–  Bullterrier,  
–  Cane Corso,  
–  Dobermann,  
–  Dogo Argentino,  
–  Dogue de Bordeaux,  
–  Fila Brasileiro,  
–  Kangal,  
–  Kaukasischer Owtscharka,  
–  Mastiff,  
–  Mastin Espanol,  
–  Mastino Napoletano,  
–  Perro de Presa Canario,  
–  Perro de Presa Mallorquin,  
–  Pitbull-Terrier,  
–  Rottweiler,  
–  Staffordshire-Bullterrier,  
–  Tosa Inu.  
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Besondere Umweltrisiken 
 
Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden 
und für Schäden nach dem Umweltschadensge-
setz (USchadG) besteht im Umfang von Ab-
schnitt A1 und den folgenden Bedingungen.  
 
Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen In-
halts des Versicherungsnehmers wegen Schä-
den durch Umwelteinwirkungen (Allgemeines 
Umweltrisiko) siehe A1-6.7. 
 

A2-1  Gewässerschäden 
 
A2-1.1  Umfang des Versicherungsschutzes  
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen einer nachteiligen Veränderung der Wasser-
beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden). Hierbei werden 
Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt. 
 
Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung 
von gewässerschädlichen Stoffen  
a)  in einem Heizöltank resultieren, deren Betreiber 

der Versicherungsnehmer ist, so besteht Versi-
cherungsschutz im Umfang von A2-2 aus-
schließlich für den Heizöltank, mit dem das vom 
Versicherungsnehmer selbst bewohnte bzw. 
mitbewohnte, über A1-6.5.1 (2) mitversicherte 
Ein- oder Zweifamilienhaus versorgt wird;  

b)  in sonstigen Anlagen resultieren, deren Betrei-
ber der Versicherungsnehmer ist, besteht Ver-
sicherungsschutz ausschließlich für Anlagen bis 
100 l/kg Inhalt (Kleingebinde) soweit das Ge-
samtfassungsvermögen der vorhandenen Be-
hälter 1.000 l/kg nicht übersteigt. Wenn mit den 
Anlagen die vorgenannten Beschränkungen 
überschritten werden, entfällt dieser Versiche-
rungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen 
über die Vorsorgeversicherung (A1-9).  

 
A2-1.2 Rettungskosten 
Der Versicherer übernimmt 
–  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-

cherungsnehmer im Versicherungsfall zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie  

–  außergerichtliche Gutachterkosten.   
Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gut-
achterkosten zusammen mit der Entschädigungsleis-
tung die Versicherungssumme für Sachschäden 
nicht übersteigen.  
 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten wer-
den auch insoweit von ihm übernommen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Versicherungs-
summe für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers. 
 
A2-1.3 Ausschlüsse 
(1)  Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche 

aller Personen, die den Schaden durch vorsätz-
liches Abweichen von dem Gewässerschutz 
dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt 
haben. A1-2.3 findet keine Anwendung. 

(2)  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den, die nachweislich 
–  auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-

gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder  

–  unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen 
oder Maßnahmen 

beruhen.  
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere  
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte  
ausgewirkt haben. 

 
A2-2  Gewässerschaden-

Haftpflichtversicherung  
– Anlagenrisiko Heizöltank – 

 
Für das vom Versicherungsnehmer selbst bewohnte 
bzw. mitbewohnte, über A1-6.5.1 (2) mitversicherte 
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Ein- oder Zweifamilienhaus ist das Gewässerscha-
denrisiko für einen Heizöltank mitversichert. Batterie-
tanks gelten als ein Tank. 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz bei un-
terirdischen Heizöltanks ist, dass der Inhaber alle 
fünf Jahre eine Prüfung der Tankanlage von TÜV/ 
DEKRA oder einem zugelassenen Fachbetrieb 
durchführen lässt, die dabei festgestellten Mängel 
unverzüglich beseitigt und dies in einem eventuellen 
Schadensfall nachweisen kann. 
 
A2-2.1 Gegenstand der Versicherung 
a) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers als Inhaber eines Heiz-
öltanks zur Lagerung von Heizöl und aus der 
Verwendung dieses Heizöls; für unmittelbare 
oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden) von Veränderungen der 
physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich 
des Grundwassers (Gewässerschaden). 

b) Mitversichert sind die Personen, die der Versi-
cherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der 
Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sons-
tigen Betreuung der Grundstücke beauftragt 
hat, für den Fall, dass sie aus Anlass dieser 
Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus 
Personenschäden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb 
des Versicherungsnehmers gemäß Sozialge-
setzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugefügt werden. 

 
A2-2.2 Versicherungssumme  
Versicherungsschutz für Gewässerschäden aus dem 
Anlagenrisiko besteht im Umfang der für die Privat-
haftpflichtversicherung vereinbarten pauschalen 
Versicherungssumme. Die Höchstersatzleistung für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt das Zweifache der vereinbarten Versiche-
rungssumme. Es erfolgt eine Anrechnung auf die 
Pauschal-Versicherungssumme je Versicherungsfall  
sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung. 
 
A2-2.3 Vorsorgeversicherung 
Die Bestimmungen gemäß A1-9 (Vorsorgeversiche-
rung) finden keine Anwendung. 
 
A2-2.4 Eingeschlossene Schäden 
Mitversichert sind abweichend von A1-3 – auch ohne 
dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – 
Schäden an unbeweglichen Sachen des Versiche-
rungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass 
die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig 
aus der Anlage ausgetreten sind. Dies gilt auch bei 
allmählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen. 
Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wie-
derherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des 
Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserun-
gen sind abzuziehen. Der Versicherungsnehmer hat 
von den Aufwendungen je Versicherungsfall 
150 EUR selbst zu tragen. 
Nicht versichert bleiben Schäden an der Anlage 
selbst. 
 
A2-2.5 Erläuterungen: 
a) Die Gewässerschadenversicherung im Umfang 

der Bedingungen bezieht sich nicht nur auf die 
Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushalts-
gesetzes, sondern auch auf alle anderen ge-
setzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen Inhalts. 

b) Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Ge-
wässerschäden, die dadurch entstehen, dass 

aus den versicherten Anlagen gewässerschäd-
liche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Ge-
wässer gelangen. 

c) Rettungskosten im Sinne von A2-1.2 der Be-
dingungen entstehen bereits dann, wenn der 
Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung 
von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar 
angesehen werden durfte. Für die Erstattung 
von Rettungskosten ist es unerheblich, aus 
welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder 
privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur 
Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.  
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur 
Wiederherstellung des Zustands von Grund-
stücks- und Gebäudeteilen – auch des Versi-
cherungsnehmers –, wie er vor Beginn der Ret-
tungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wert-
verbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, 
Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst 
ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

 
A2-3  Sanierung von Umweltschäden gemäß  

Umweltschadensgesetz (USchadG) 
 
Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadens-
gesetzes (USchadG) ist eine 
(1)  Schädigung von geschützten Arten und  

natürlichen Lebensräumen; 
(2)  Schädigung der Gewässer einschließlich 

Grundwasser; 
(3)  Schädigung des Bodens. 
 
A2-3.1  Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – 
den Versicherungsnehmer betreffende öffentlich-
rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 
von Umweltschäden gemäß USchadG, soweit wäh-
rend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
–  die schadenverursachenden Emissionen plötz-

lich, unfallartig und bestimmungswidrig in die 
Umwelt gelangt sind oder 

–  die sonstige Schadenverursachung plötzlich, 
unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverur-
sachung besteht Versicherungsschutz für Umwelt-
schäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen 
Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter aus-
schließlich dann, wenn der Umweltschaden auf ei-
nen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktions-
fehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler 
im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungs-
risiko). 
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungs-
nehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen 
Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, 
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit 
diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses 
Vertrages erfasst sind. 
 
A2-3.2 Ausland 
Versichert sind im Umfang von A1-6.21 die im Gel-
tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretenden Versicherungsfälle. 
Versichert sind insoweit auch die den Versiche-
rungsnehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche 
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer 
EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder An-
sprüche den Umfang der oben genannten 
EU-Richtlinie nicht überschreiten.  
 
A2-3.3 Ausschlüsse  
(1)  Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche 

aller Personen, die den Schaden dadurch ver-
ursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, 
Verordnungen oder an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen  

oder Verfügungen, die dem Umweltschutz die-
nen, abweichen. A1-2.3 findet keine Anwen-
dung. 

(2)  Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche 
wegen Schäden  
a)  die durch unvermeidbare, notwendige oder 

in Kauf genommene Einwirkungen auf die 
Umwelt entstehen;  

b)  für die der Versicherungsnehmer aus A2-2 
(Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) 
oder aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Versicherungsschutz hat oder hätte 
erlangen können. 

 
A2-3.4  Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme je Versicherungsfall und 
die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres betragen 1.000.000 EUR. 
 
 
Teil A – Abschnitt A3  
 
Forderungsausfallrisiko und zugehöriger  
Spezial-Schadenersatzrechtsschutz 
 
A3-1 Gegenstand der  

Forderungsausfalldeckung  
 
A3-1.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, 
dass der Versicherungsnehmer oder eine gemäß 
A1-2 mitversicherte Person während der Wirksam-
keit der Versicherung von einem Dritten geschädigt 
wird (Versicherungsfall) unter folgenden Vorausset-
zungen: 
– Der wegen dieses Schadenereignisses in An-

spruch genommene Dritte kann seiner Scha-
denersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht 
nachkommen, weil die Zahlungs- oder Leis-
tungsunfähigkeit des schadenersatzpflichtigen 
Dritten festgestellt worden ist und  

– die Durchsetzung der Forderung gegen den 
Dritten ist gescheitert.  

 
Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Per-
sonen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermö-
gensschaden zur Folge hat und für den der Dritte auf 
Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet 
ist (schädigender Dritter). 
 
A3-1.2  Der Versicherer ist in dem Umfang leis-
tungspflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige 
Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang 
der in den Abschnitten A1 und A2 geregelten Privat-
haftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers 
hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsaus-
falldeckung für die Person des Schädigers auch die 
Risikobeschreibungen und Ausschlüsse Anwen-
dung, die für den Versicherungsnehmer gelten.  
So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, 
wenn der Schädiger den Schaden im Rahmen seiner 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht 
hat.  
Versichert sind jedoch auch Personen- und Sach-
schäden – nicht aber Vermögensschäden – die 
durch vorsätzliches Handeln des schädigenden Drit-
ten entstanden sind.  
 
Mitversichert sind – abweichend von A1-6.16 – ge-
setzliche Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der 
Eigenschaft des Schädigers als privater Halter eines 
Hundes oder Pferdes. Der Versicherer ist in dem 
Umfang leistungspflichtig, in dem der schadener-
satzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen 
und Umfang der Barmenia-Tierhalterhaftpflichtversi-
cherung nach den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Barmenia-Tierhalter-Haftpflicht-
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versicherung "Top-Schutz" für private Tierhaltung 
(AVB THV Top-Schutz – private Tierhaltung) hätte. 
 
A3-2 Leistungsvoraussetzungen 
 
Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungs-
nehmer oder einer gemäß A1-2 mitversicherten Per-
son leistungspflichtig, wenn 
 
A3-2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Ur-
teil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem  
ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union, der Schweiz, Norwegens, Islands und 
Liechtensteins festgestellt worden ist; 
Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche 
Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenann-
ten Länder binden den Versicherer nur, soweit der 
Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden 
hätte. 
 
A3-2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leis-
tungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder eine mitversicherte Person 
nachweist, dass 
–  eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Be-

friedigung geführt hat, 
–  eine Zwangsvollstreckung aussichtslos er-

scheint, da der schadenersatzpflichtige Dritte in 
den letzten drei Jahren die eidesstattliche Ver-
sicherung über seine Vermögensverhältnisse 
abgegeben hat oder 

–  ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten 
durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur 
vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches 
Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde 

und 
 
A3-2.3  an den Versicherer die Ansprüche gegen 
den schadenersatzpflichtigen Dritten in Höhe der 
Versicherungsleistung abgetreten werden und die 
vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Ver-
gleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsneh-
mer hat an der Umschreibung des Titels auf den 
Versicherer mitzuwirken. 
 
A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 
 
A3-3.1 Versicherungsschutz besteht – im Rahmen 
der für diese Privathaftpflichtversicherung vereinbar-
ten Versicherungssumme – bis zur Höhe der titulier-
ten Forderung. 
 
A3-3.2 Die Entschädigungsleistung des Versiche-
rers ist bei jedem Versicherungsfall auf die im Versi-
cherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch 
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-
rere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 
 
A3-3.3 Schadenersatzansprüche unter 2.500 EUR 
sind nicht versichert. Beträgt der titulierte Schaden-
ersatzbetrag mindestens 2.500 EUR, wird die Ent-
schädigung im Rahmen der vereinbarten Versiche-
rungssumme ohne Abzug von 2.500 EUR geleistet. 
 
A3-3.4  Dem schadenersatzpflichtigen Dritten ste-
hen keine Rechte aus diesem Vertrag zu. 
 
A3-4 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Versicherungsschutz besteht – abweichend von 
A1-6.21 – für Schadenereignisse, die in einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, 
Norwegens, Island oder Liechtenstein eintreten. 
 

A3-5 Besondere Ausschlüsse für das  
Forderungsausfallrisiko 

 
A3-5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind Ansprüche wegen Schäden an 
(1) Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Luft- 

und Wasserfahrzeugen; 
(2)  Immobilien, für die in diesem Vertrag kein Ver-

sicherungsschutz besteht; 
(3)  Pferden oder sonstigen Reit- oder Zugtieren 

oder an Zuchttieren; 
(4) Sachen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, 

Gewerbe, Beruf, Dienst oder Amt des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Per-
son zuzurechnen sind. 

 
A3-5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädi-
gung für  
(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der 

Rechtsverfolgung; 
(2) Forderungen auf Grund eines gesetzlichen oder 

vertraglichen Forderungsübergangs; 
(3) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass be-

rechtigte Einwendungen oder begründete 
Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorge-
bracht oder eingelegt wurden; 

(4) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz 
–  ein anderer Versicherer Leistungen zu er-

bringen hat (z. B. der Schadenversicherer 
des Versicherungsnehmers) oder 

–  ein Sozialversicherungsträger oder Sozial-
leistungsträger Leistungen zu erbringen 
hat, auch nicht, soweit es sich um Rück-
griffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnli-
che Ansprüche von Dritten handelt. 

 
A3-6  Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz 
 
Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG hat bei 
der ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG für 
die Versicherten dieser Privathaftpflichtversicherung 
einen Gruppenvertrag über eine Spezial-Schaden-
ersatz-Rechtsschutz-Versicherung abgeschlossen.  
Diesem Gruppenvertrag liegen die nachstehenden 
Bedingungen zu Grunde. Im Falle der Beendigung 
dieser Privathaftpflichtversicherung endet auch der 
Versicherungsschutz der Spezial-Schadenersatz-
Rechtsschutz-Versicherung.  
 
A3-6.1 Versicherungsnehmerin:  
BARMENIA Allgemeine Versicherungs-AG, 
Barmenia-Allee 1,  
42119 Wuppertal.  
 
A3-6.2 Versicherte Personen:  
Versichert sind der jeweilige Versicherungsnehmer 
und die versicherten Personen dieser Privathaft-
pflichtversicherung. Sie können Leistungsansprüche 
aus diesem Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz 
selbstständig gegenüber der ROLAND Rechts-
schutz-Versicherungs-AG geltend machen. 
 
A3-6.3 Versicherer:  
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG,  
Deutz-Kalker Str. 46, 50679 Köln,  
Direktions-Schadenabteilung,  
Tel.: 0221 8277-6633, Fax: 0221 8277-6639  
E-Mail: schaden-dir@roland-rechtsschutz.de  
 
A3-6.4 Hinweis auf die zu Grunde liegenden  

Bedingungen:  
Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schaden-
ersatzanspruches im Rahmen der Forderungsaus-
falldeckung gemäß A3-1 bis A3-5 nicht durch eine 
anderweitig bestehende Rechtsschutzversicherung 
gedeckt, leistet der Versicherer Schadenersatz-
Rechtsschutz gemäß den nachfolgenden Bedingun-
gen (subsidiäre Deckung), sofern der Streitwert 

2.500 EUR übersteigt. Anspruch auf Rechtsschutz 
besteht von dem ersten Ereignis an, durch das der 
Schaden verursacht wurde, soweit dieses Ereignis 
nach Vertragsbeginn und vor Vertragsbeendigung 
eintritt.  
 
Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeit-
raum, ist dessen Beginn maßgeblich.  
Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der Erste 
entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall 
außer Betracht bleibt,  
–  der länger als ein Jahr vor Beginn des Versi-

cherungsschutzes für den betroffenen Gegen-
stand der Versicherung eingetreten ist  
oder der 

–  – soweit sich der Rechtsschutzfall über einen 
Zeitraum erstreckt – beendet ist.  

 
Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der An-
spruch auf Rechtsschutz erstmals später als zwei 
Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes 
für den betroffenen Gegenstand der Versicherung 
geltend gemacht wird.  
 
A3-6.5 Nicht versicherte Rechtsangelegenheiten 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen  
–   im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, 

Planung, Errichtung eines Gebäudes oder Ge-
bäudeteils oder im Zusammenhang mit Berg-
bauschäden; 

–  mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversi-
cherter Personen desselben Versicherungs-
vertrages untereinander, nichtehelicher und 
ehelicher Lebenspartner gegeneinander im ur-
sächlichen Zusammenhang mit der Lebensge-
meinschaft, auch nach deren Beendigung;  

–  In Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereini-
gungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten 
Angelegenheiten; 

–  vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder 
internationalen Gerichten.  

 
A3-6.6 Leistungsumfang  
Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung er-
forderlichen Kosten  
–  eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwal-

tes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung ei-
nes am Ort des zuständigen Gerichtes ansässi-
gen Rechtsanwaltes;  

–  des Gerichts einschließlich der Entschädigung 
für Zeugen und Sachverständige, die vom Ge-
richt herangezogen werden sowie die Kosten 
des Gerichtsvollziehers;  

–  der Reisen des Versicherten zu einem auslän-
dischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Par-
tei angeordnet ist, in Höhe von maximal 
2.600 EUR pro Rechtsschutzfall;  

–  die dem Gegner durch die Wahrnehmung sei-
ner rechtlichen Interessen entstanden sind, so-
weit der Versicherte zu deren Erstattung ver-
pflichtet ist;  

–  eines Zwangsvollstreckungsschrittes.  
 
Die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 
150.000 EUR begrenzt. Zahlungen für den Versi-
cherten und mitversicherte Personen auf Grund des-
selben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusam-
mengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen auf 
Grund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und 
ursächlich zusammenhängen. 
 
Der Versicherer trägt nicht  
–  Kosten, die im Zusammenhang mit einer ein-

verständlichen Erledigung entstanden sind, so-
weit sie nicht dem Verhältnis des vom Versi-
cherten angestrebten Ergebnisses zum erziel-
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ten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass 
eine hiervon abweichende Kostenverteilung ge-
setzlich vorgeschrieben ist;  

–  Kosten auf Grund von Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen, die später als ein Jahr nach 
Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet 
werden;  

–  Kosten, die der Versicherungsnehmer dieser 
Privathaftpflichtversicherung ohne Rechtspflicht 
übernommen hat;  

–  Kosten, die auf Grund der vierten oder jeder 
weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je 
Vollstreckungstitel entstehen;  

–  Kosten, zu deren Übernahme ein anderer 
Rechtsschutzversicherer verpflichtet wäre, 
wenn der Spezial-Schadenersatz-Rechts-
schutzvertrag nicht bestünde.  

 
Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für  
–  die Übersetzung der für die Wahrnehmung der 

rechtlichen Interessen des Versicherungsneh-
mers notwendigen, in Textform vorliegenden 
Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kos-
ten;  

–  die Bestellung eines für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherten erfor-
derlichen Dolmetschers und trägt die für dessen 
Tätigkeit entstehenden Kosten.  

 
A3-6.7 Verhalten nach Eintritt eines  

Rechtsschutzfalles  
Der Versicherte hat  
–  den mit der Wahrnehmung seiner Interessen 

beauftragten Rechtsanwalt vollständig über die 
Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel 
anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen 
und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;  

–  soweit seine Interessen nicht unbillig beein-
trächtigt werden,  
–  vor Erhebung von Klagen oder Einlegung 

von Rechtsmitteln die Zustimmung des 
Versicherers einzuholen;  

–  alles zu vermeiden, was die unnötige Er-
höhung von Kosten oder die Erschwerung 
ihrer Erstattung verursachen könnte.  

 
Ansprüche des Versicherten gegen Dritte auf Erstat-
tung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, 
gehen mit ihrer Erstattung auf den Versicherer über. 
Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwen-
digen Unterlagen hat der Versicherte auszuhändigen 
und bei dessen Maßnahmen auf Verlangen mitzu-
wirken.  
 
Verletzt der Versicherte diese Pflichten, kann der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei 
werden, es sei denn, die Verletzung beruhte weder 
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit. Bei vor-
sätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung bleibt 
der Versicherer insoweit verpflichtet, als die Verlet-
zung weder Einfluss auf die Feststellung des 
Rechtsschutzfalles noch auf die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leis-
tungen gehabt hat.  
 
Der Versicherer bestätigt dem Versicherten den Um-
fang des für den Rechtsschutzfall bestehenden Ver-
sicherungsschutzes. Ergreift der Versicherte Maß-
nahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Inte-
ressen, bevor der Versicherer den Umfang des 
Rechtsschutzes bestätigt, und entstehen durch sol-
che Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur 
die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung 
vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.  
 

A3-6.8 Stichentscheid  
A3-6.8.1 Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz 
ab, weil 
a)  der durch die Wahrnehmung der rechtlichen In-

teressen voraussichtlich entstehende Kosten-
aufwand unter Berücksichtigung der berechtig-
ten Belange der Versichertengemeinschaft in 
einem groben Missverhältnis zum angestrebten 
Erfolg steht oder  

b)  im Schadenersatz-Rechtsschutz die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen keine hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg hat, ist dies der ver-
sicherten Person unverzüglich unter Angabe 
der Gründe in Textform mitzuteilen.  

 
A3-6.8.2  Hat der Versicherer seine Leistungspflicht 
gemäß A3-6.8.1 verneint und stimmt die versicherte 
Person der Auffassung des Versicherers nicht zu, 
kann er den für ihn tätigen oder von ihm noch zu be-
auftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versi-
cherers veranlassen, diesem gegenüber eine be-
gründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen in einem angemes-
senen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und 
hinreichende Aussichten auf Erfolg verspricht. Die 
Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei 
denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- 
oder Rechtslage erheblich abweicht.  
 
A3-6.8.3  Der Versicherer kann der versicherten 
Person eine Frist von mindestens einem Monat  
setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über 
die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel 
anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme ge-
mäß A3-6.8.2 abgeben kann. Kommt die versicherte 
Person dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom 
Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versi-
cherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, die 
versicherte Person ausdrücklich auf die mit dem 
Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.  
 
 
Teil A – Abschnitt A4  
 
Zusatzleistungen zur Privathaftpflichtversiche-
rung, die nur gelten, wenn sie im Versicherungs-
schein vereinbart sind.  
 
A4-1  Diensthaftpflichtversicherung von  

Lehrern an öffentlichen Schulen 
 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz im 
nachfolgenden Umfang ist die Beantragung einer 
Diensthaftpflichtversicherung für Lehrer (Leh-
rerhaftpflichtversicherung) sowie die Dokumen-
tation dieser im Versicherungsschein. 
 
Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen sowie im Folgenden nichts anderes bestimmt 
ist, finden für die Lehrerhaftpflichtversicherung – zu-
sätzlich zu den Regelungen unter A4-1 – die folgen-
den Regelungen Anwendung:  
–  im Abschnitt A1:  

A1-2.2 bis A1-2.4,  
A1-3 bis A1-5,  
A1-7 bis A1-10,  

–  im Abschnitt A2: 
A2-1 und A2-3 und  

–  die Regelungen des Teils B.  
 
A4-1.1 Gegenstand der Versicherung 
A4-1.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers in Ausübung seiner 
dienstlichen Verrichtungen, aus der im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachträgen genannten  
Tätigkeit. 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
a) Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit 

radioaktiven Stoffen); 
b) Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- 

oder Klassenreisen sowie Schulausflügen und 
aus damit verbundenen Aufenthalten in Herber-
gen und Heimen, auch bei vorübergehendem 
Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr. Für die 
Auslandsdeckung gilt A1-6.21 sinngemäß; 

c) der Erteilung von Nachhilfestunden; 
d) der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist; 
e) der schulischen Verwaltungstätigkeit. 
 
A4-1.1.2 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
wegen Personenschäden, bei denen es sich um 
Dienst- oder Arbeitsunfälle im Betrieb der Schule 
oder Dienststelle gemäß den beamtenrechtlichen 
Bestimmungen oder des Sozialgesetzbuchs VII han-
delt; eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen 
Personenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, 
Schülern, Lernenden und Studierenden. 
 
A4-1.2 Nicht versicherte Risiken 
A4-1.2.1 Neben den Ausschlüssen gemäß A1-7 ist 
nicht versichert die gesetzliche Haftpflicht aus  
Schäden  
a) als Halter oder Hüter von Tieren, gleichgültig 

auf Grund welcher Rechtsnorm, 
b) aus der Verwaltung von Grundstücken, 
c) Forschungs- oder Gutachtertätigkeit, 
d) Eigentum der Schule oder Dienststelle oder an 

von Dritten zur Verfügung gestellten Sachen. 
 
A4-1.2.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Ver-
mögensschäden.  
 
A4-1.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht als Ei-
gentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraft-, 
Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhä-
ngers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs oder Anhängers verursacht werden. 
 
A4-1.3 Endes des Dienstverhältnisses 
Scheidet der Versicherungsnehmer während der 
Dauer des Vertrages aus dem Dienst aus, so erlischt 
gleichzeitig die Dienst-Haftpflichtversicherung, die 
Privathaftpflichtversicherung bleibt bestehen. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich jedoch auf 
Schäden aus der bisherigen dienstlichen Tätigkeit, 
die bis zu fünf Jahre nach dem Ausscheiden aus 
dem Dienst eintreten (Nachhaftungsversicherung). 
 
 
A4-2  Mitversicherung der gesetzlichen  

Haftpflicht aus selbstständigen  
nebenberuflichen Tätigkeiten 

 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz im 
nachfolgenden Umfang ist die Mitversicherung 
der gesetzlichen Haftpflicht aus selbstständigen 
nebenberuflichen Tätigkeiten sowie die Doku-
mentation derselben im Versicherungsschein. 
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
selbstständigen nebenberuflichen Tätigkeiten, 
die im Gesamtumsatz – einzeln oder in Ihrer Ge-
samtheit – im vorangegangenen Versicherungsjahr 
6.000 EUR nicht überschritten haben und im laufen-
den Versicherungsjahr bei einer zeitanteilmäßigen 
Vorausberechnung nicht überschreiten werden, für 
die folgende Tätigkeiten: 
–  Erteilen von Musik- und Nachhilfeunterricht, 

Mal-, Bastel- und Handarbeitskursen; 
–  Flohmarkt- und Basarverkauf,  
–  Änderungsschneiderei, 
–  Call-Center-Tätigkeit im werbenden Bereich; 
–  Umfragetätigkeiten für Meinungsforschungs-

institute; 
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–  Daten- und Texterfassung, 
–  Verteilung von Zeitschriften und Werbe-

prospekten;  
–  Mitwirkung an Karnevalsveranstaltungen;  
–  Erteilung von Fitnessunterricht/Sportunterricht 

(Übungs-/Kursleiter z. B. im Turnverein oder  
Fitness-Center); 

–  Vertrieb von Kosmetik, Kerzen, Schmuck,  
Reinigungsartikeln, Geschirr, Kochgeräten, 
Dessous und Ehehygieneartikeln; 

–  Erstellung und Vertrieb von Handarbeiten/ 
Geschenkartikeln. 

–  Gästeführungen. 
 
Nicht versichert ist das Produkthaftpflichtrisiko und 
das Risiko des Herstellens aus den vertriebenen 
Produkten. Wird der Umsatz in Höhe von 6.000 EUR 
überschritten, besteht auch für das Risiko aus dem 
Umsatz bis 6.000 EUR kein Versicherungsschutz.  
 
Erlangt der Versicherte für einen Versicherungsfall 
Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpflicht-
versicherungsvertrag (z. B. Vereins- oder Betriebs-
haftpflichtversicherung), entfällt für diesen Versiche-
rungsfall der Versicherungsschutz aus diesem Ver-
trag. 
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Teil B – Allgemeiner Teil  
 
Regelungen über allgemeine Rechte und  
Pflichten der Vertragsparteien:  
 
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
B-1  Anzeigepflicht des Versicherungsneh-

mers oder seines Vertreters bis zum 
Vertragsschluss 

 
B-1.1 Wahrheitsgemäße und vollständige  

Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für des-
sen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur An-
zeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
 
B-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der  

Anzeigepflicht 
B-1.2.1 Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände 
den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer un-
verschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertrags-
änderung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 
 
B-1.2.2 Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B-1.1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsneh-
mers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falls zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, 
dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen 
Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
 
B-1.2.3 Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B-1.1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, 
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der 

nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen. 
 
B-1.2.4 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
(B-1.2.1), zum Rücktritt (B-1.2.2) und zur Kündigung 
(B-1.2.3) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der 
Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand 
oder die unrichtige Anzeige kannte. 
 
B-1.2.5 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
B-1.3 Frist für die Ausübung der Rechte  

des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (B-1.2.1), zum 
Rücktritt (B-1.2.2) oder zur Kündigung (B-1.2.3) 
muss der Versicherer innerhalb eines Monats in 
Textform geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Be-
gründung kann er nachträglich weitere Umstände in-
nerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer von der Verletzung der An-
zeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht be-
gründen. 
 
B-1.4 Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (B-1.2.1), zum 
Rücktritt (B-1.2.2) und zur Kündigung (B-1.2.3) ste-
hen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat. 
 
B-1.5 Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von B-1.1 und B-1.2 sowohl die Kenntnis und 
die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und 
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich da-
rauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem Versiche-
rungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. 
 
B-1.6 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
(B-1.2.1), zum Rücktritt (B-1.2.2) und zur Kündigung 
(B-1.2.3) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfäl-
le, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die 
Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 
 
B-2   Obliegenheiten vor Eintritt des  

Versicherungsfalls  
 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versi-
cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt 
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-
stand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 
weiteres als besonders gefahrdrohend. 
 
B-3   Obliegenheiten bei und nach Eintritt 

des Versicherungsfalls  
 
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt 
des Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu 
erfüllen: 
 

B-3.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versiche-
rer innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn 
noch keine Schadenersatzansprüche erhoben wor-
den sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versi-
cherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend ge-
macht werden. 
 
B-3.2  Der Versicherungsnehmer hat dem Versi-
cherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schaden-
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermitt-
lung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstän-
de, die nach Ansicht des Versicherers für die Bear-
beitung des Schadens wichtig sind, müssen mitge-
teilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden. 
 
B-3.3  Der Versicherungsnehmer muss nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind 
dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. 
 
B-3.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gericht-
liches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid er-
lassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat 
er dies unverzüglich anzuzeigen. 
 
B-3.5 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Ver-
fügung von Verwaltungsbehörden auf Schadener-
satz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wi-
derspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbe-
helfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers be-
darf es nicht.  
 
B-3.6  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat 
er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu 
überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen 
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der 
Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte ertei-
len und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen. 
 
B-3.7  Wird ein Schiedsgerichtsverfahren ge-
mäß B-24 eingeleitet, ist der Versicherungsnehmer 
verpflichtet, dies dem Versicherer unverzüglich an-
zuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am 
Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwir-
kung des Versicherers an Verfahren des ordentli-
chen Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der 
Auswahl des vom Versicherungsnehmer zu benen-
nenden Schiedsrichters ist dem Versicherer eine 
entscheidende Mitwirkung einzuräumen. 
 
B-4   Rechtsfolgen bei Verletzung von  

Obliegenheiten  
 
B-4.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, kann der Ver-
sicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte. 
 
B-4.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässi-
ger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.  
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versi-
cherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Ein-
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tritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 
davon, ob der Versicherer ein ihm nach B-4.1 zu-
stehendes Kündigungsrecht ausübt. 
 
 
Beginn des Versicherungsschutzes/ 
Dauer und Ende des Vertrages/ 
Beitragszahlung 
 
B-5  Beginn des Versicherungsschutzes,  

Dauer und Ende des Vertrages 
 
B-5.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu 
dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 
 
B-5.2 Dauer und Ende des Vertrages 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
Der Vertrag verlängert sich mit dem Ablauf der Ver-
tragslaufzeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr 
stillschweigend, wenn nicht bis zum jeweiligen Ab-
lauftermin der anderen Vertragspartei eine Kündi-
gung in Textform zugegangen ist.  
Während der ursprünglich vereinbarten Vertrags-
laufzeit kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
zum Ablauf kündigen, ohne dass eine Frist einzuhal-
ten ist. Mit Beginn des ersten Verlängerungsjahres 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist jeweils zum Ende eines Versi-
cherungsmonats in Textform kündigen. 
Der Versicherer kann den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres in Textform kündigen. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
B-5.3 Wegfall des versicherten Risikos  
Wenn ein versichertes Risiko vollständig und dauer-
haft wegfällt, so erlischt die Versicherung bezüglich 
dieses Risikos zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 
Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung dieses  
Risikos nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 
 
B-6  Beiträge, Versicherungsperiode 
 
Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag im Vo-
raus gezahlt. Entsprechend der Vereinbarung über 
laufende Zahlungen umfasst die Versicherungs-
periode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr 
oder ein Jahr. Bei einem Einmalbeitrag ist die Versi-
cherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, je-
doch höchstens ein Jahr. 

B-7  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitra-
ges, Folgen verspäteter Zahlung oder  
Nichtzahlung 

 
B-7.1 Fälligkeit des Erst- oder  

Einmalbeitrages  
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich 
nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versi-
cherungsscheins zu zahlen. 
Ist ein anderer, späterer Zeitpunkt vereinbart und im 
Versicherungsschein angegeben und obige Frist von 
14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins ab-
gelaufen, so ist der Beitrag unverzüglich zum ver-
einbarten Zeitpunkt zu zahlen.  
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich 
nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die 
Zahlung bewirkt ist. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des 
Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinba-
rungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frü-
hestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen. 
 
B-7.2 Rücktrittsrecht des Versicherers  

bei Zahlungsverzug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem 
nach B-7.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt ge-
zahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
B-7.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht zu dem nach B-7.1 maßge-
benden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versi-
cherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetre-
tenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf die-
se Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages auf-
merksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 
 
B-8  Folgebeitrag 
 
B-8.1 Fälligkeit 
B-8.1.1 Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der ver-
einbarten Versicherungsperiode fällig. 
 
B-8.1.2 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb des im Versicherungsschein oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt 
ist. 
 
B-8.2 Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 
Folgebeitrages in Verzug, ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 
 
B-8.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht 

nach Mahnung 
B-8.3.1 Der Versicherer kann den Versicherungs-
nehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folge-
beitrages auf dessen Kosten in Textform zur Zah-
lung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindes-
tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung).  
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer 
je Vertrag die rückständigen Beträge der Beiträge, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außer-

dem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – auf Grund der nicht fristgerech-
ten Zahlung hinweist.  
 
B-8.3.2 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung ge-
setzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und 
ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls mit der Zahlung des Beitrages oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
B-8.3.3 Der Versicherer kann nach Ablauf der in 
der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger 
Wirkung in Textform kündigen, sofern der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Be-
träge in Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer 
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen. 
 
B-8.4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kün-
digung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung ver-
bunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Für Versicherungsfäl-
le, die nach dem Zugang der Kündigung aber vor er-
folgter Beitragszahlung eingetreten sind, besteht je-
doch kein Versicherungsschutz (siehe B-8.3.2). 
 
B-9  SEPA-Lastschriftmandat als Geschäfts-

grundlage/Kündigungsrecht bei  
Widerruf 

 
B-9.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 
B-9.1.1 Voraussetzung und Geschäftsgrundlage 
für den Abschluss des Versicherungsvertrages ist, 
dass der Versicherer vom Versicherungsnehmer o-
der von einer anderen Person zum Einzug der je-
weils fälligen Beiträge von dessen/deren Bankkonto 
im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens ermächtigt 
wurde und diese Ermächtigung aufrechterhalten 
wird. Zur Sicherstellung des erfolgreichen Beitrags-
einzugs im SEPA-Lastschriftverfahren hat der Versi-
cherungsnehmer dafür Sorge zu tragen, dass sein 
Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages ei-
ne ausreichende Deckung aufweist. 
 
B-9.1.2 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschul-
den des Versicherungsnehmers vom Versicherer 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
Zahlungsaufforderung des Versicherers (in Text-
form) erfolgt. 
 
B-9.2  Kündigungsrecht bei Widerruf des  

SEPA-Lastschriftmandates 
Wird das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen, so 
kann der Vertrag vom Versicherer zum Ende des 
laufenden Versicherungsmonats außerordentlich ge-
kündigt werden. 
 
B-9.3  Änderung des Zahlungsweges 
Kann der fällige Beitrag mangels Kontodeckung 
nicht abgebucht werden oder wird eine Lastschrift 
von dem/der Kontoinhaber/in bzw. deren Bankinstitut 
trotz korrekter Abbuchung zurückgegeben, ist der 
Versicherer hinsichtlich der offenen und zukünftig 
fällig werdenden Beiträge berechtigt, vom Versiche-
rungsnehmer die Beitragszahlung außerhalb des 
SEPA-Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist zur Begleichung der rückstän-
digen sowie zukünftig fällig werdenden Beiträge auf 
einem alternativen Zahlungsweg erst verpflichtet, 
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wenn er hierzu vom Versicherer in Textform aufge-
fordert wurde. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 
B-10 Beitrag bei vorzeitiger  

Vertragsbeendigung 
 
B-10.1 Allgemeiner Grundsatz 
B-10.1.1 Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendi-
gung steht dem Versicherer nur derjenige Teil des 
Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat. 
 
B-10.1.2 Fällt das versicherte Interesse nach dem 
Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer 
der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, 
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt be-
antragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 
 
B-10.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei  

Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und  
fehlendem versicherten Interesse 

B-10.2.1 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht 
aus, seine Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherer in der Belehrung über das Wi-
derrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs 
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist be-
ginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der 
Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlten Beiträge zu erstatten; dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genom-
men hat. 
 
B-10.2.2 Wird das Versicherungsverhältnis durch 
Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versi-
cherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der 
Versicherer vor Vertragsannahme in Textform ge-
fragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versiche-
rer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der einmalige oder 
der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, 
so steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu. 
 
B-10.2.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch 
Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, so steht dem Versicherer der Bei-
trag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklä-
rung zu. 
 
B-10.2.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur 
Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn das versi-
cherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht 
besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versiche-
rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in 
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt. 
 

B-11 Veränderungen des versicherten Risi-
kos und Auswirkung auf den Beitrag 
(Beitragsregulierung) 

 
B-11.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Auf-
forderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen 
des versicherten Risikos gegenüber den früheren 
Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann 
auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung 
erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch des Versicherers nachzuweisen.  
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versiche-
rers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten 
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn 
an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden 
trifft.  
 
B-11.2 Auf Grund der Änderungsmitteilung des 
Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellun-
gen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verände-
rung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch 
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend B-
12.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetrete-
nen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindest-
beitrages werden berücksichtigt. 
 
B-11.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, 
eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum 
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet 
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versiche-
rungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zu-
rückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten 
Beitrages erfolgten. 
 
B-11.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden 
auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitrags-
vorauszahlung für mehrere Jahre. 
 
B-12 Beitragsangleichung und Kündigungs-

recht nach Beitragsangleichung 
 
B-12.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der 
Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach 
Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, 
findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbei-
träge unterliegen unabhängig von der Art der Bei-
tragsberechnung der Beitragsangleichung.  
 
B-12.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt 
jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen 
Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergan-
genen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schaden-
zahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer ge-
genüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder 
vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet 
er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare gan-
ze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Schadensfall 
veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund 
und Höhe der Versicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle. 
 
B-12.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer 
berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, 

die Folgebeiträge um den sich aus B-12.2 ergeben-
den Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Der veränderte Folgebeitrag wird dem Ver-
sicherungsnehmer mit der Beitragsrechnung be-
kannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen 
des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalender-
jahre um einen geringeren Prozentsatz als denjeni-
gen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese 
Jahre nach B-12.2 ermittelt hat, so darf der Versi-
cherer die Folgebeiträge nur um den Prozentsatz er-
höhen, um den sich der Durchschnitt seiner Scha-
denzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Er-
höhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich 
nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 
 
B-12.4 Liegt die Veränderung nach B-12.2 oder B-
12.3 unter fünf Prozent, entfällt eine Beitragsanglei-
chung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgen-
den Jahren zu berücksichtigen. 
 
B-12.5 Erhöht sich der Beitrag auf Grund der Bei-
tragsangleichung gemäß B-12.3, ohne dass sich der 
Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann 
der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte.  
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-
tragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet 
kein Kündigungsrecht.  
 
B-13 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 
B-13.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekün-
digt werden, wenn  
–  vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung 

geleistet wurde oder  
–  dem Versicherungsnehmer eine Klage über ei-

nen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.  

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Text-
form spätestens einen Monat nach der Schadener-
satzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegan-
gen sein. 
 
B-13.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versi-
cherungsjahres in Textform zu kündigen. 
 
B-13.3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam. 
 
 
Weitere Bestimmungen 
 
B-14  Abtretungsverbot 
 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgülti-
gen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers 
weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Ab-
tretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 
 
B-15  Mehrfachversicherung  
 
B-15.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn 
das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen ver-
sichert ist. 
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B-15.2  Wenn die Mehrfachversicherung zu Stan-
de gekommen ist, ohne dass der Versicherungs-
nehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des 
später geschlossenen Vertrages verlangen. 
 
B-15.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn 
der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines 
Monats geltend macht, nachdem er von der Mehr-
fachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhe-
bung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Er-
klärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht. 
 
B-16 Anzeigen, Willenserklärungen,  

Anschriftenänderungen 
 
B-16.1 Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und 
soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform (z. B. per 
Brief, Fax oder E-Mail) abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zu-
ständig bezeichnete Stelle oder an die Hauptverwal-
tung des Versicherers gerichtet werden. Die gesetz-
lichen Regelungen über den Zugang von Erklärun-
gen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 
B-16.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw.  

Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versi-
cherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei 
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namens-
änderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-
sendung des Briefes als zugegangen. 
 
B-16.3 Nichtanzeige der Verlegung der  

gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen von B-16.2 entsprechend Anwen-
dung. 
 
B-17 Bedingungsänderung 
 
Der Versicherer ist berechtigt, einzelne Regelungen 
dieser Versicherungsbedingungen mit Wirkung für 
bestehende Verträge zu ändern, zu ergänzen oder 
zu ersetzen (Anpassung), wenn die Voraussetzun-
gen nach B-17.1 bis B-17.3 erfüllt sind: 
 
B-17.1 Unwirksamkeit einzelner Regelungen 
Die Regelung in diesen Versicherungsbedingungen 
ist unwirksam geworden durch folgende Ereignisse: 
– ein Gesetz, auf dem die Bestimmungen des 

Versicherungsvertrages beruhen, ändert sich 
oder 

– es ergeht höchstrichterliche Rechtsprechung, 
die den Versicherungsvertrag unmittelbar be-
trifft oder 

– es ergeht eine konkrete, individuelle, den Versi-
cherer bindende Weisung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Kartell-
behörden im Wege eines bestandskräftigen 
Verwaltungsakts. 

Das gilt auch, wenn eine im Wesentlichen inhalts-
gleiche Regelung in den Versicherungsbedingungen 
eines anderen Versicherers durch eines der genann-
ten Ereignisse unwirksam geworden ist. 
 

B-17.2 Störung des Gleichgewichts zwischen 
Leistung und Gegenleistung 

Durch die Unwirksamkeit ist eine Vertragslücke ent-
standen, die das bei Vertragsschluss vorhandene 
Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung 
in nicht unbedeutendem Maße stört und es besteht 
keine konkrete gesetzliche Regelung zum Füllen der 
Lücke. 
 
B-17.3 Keine Schlechterstellung 
Die angepassten Regelungen dürfen den Versiche-
rungsnehmer als einzelne Bedingungen oder im Zu-
sammenwirken mit anderen Bedingungen des Ver-
trages nicht schlechter stellen als die bei Vertrags-
schluss vorhandenen Regelungen. 
 
B-17.4 Durchführung der Anpassung 
Die nach B-17.1 bis B-17.3 zulässigen Änderungen 
werden dem Versicherungsnehmer in Textform be-
kannt gegeben und erläutert. Sie finden Anwendung, 
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer die 
Änderung sechs Wochen vor dem Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens mitteilt und ihn in Textform auf sein 
Kündigungsrecht nach B-17.5 hinweist. 
 
B-17.5 Kündigung 
Macht der Versicherer von seinem Recht zur Bedin-
gungsanpassung Gebrauch, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb von sechs Wo-
chen nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
kündigen. Die Kündigung wird mit Zugang beim Ver-
sicherer wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Bedingungsanpassung. 
 
B-18 Verjährung 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahr-
lässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht 
mit. 
 
B-19 Sonderfälle der Schadenfeststellung  

bei gedehnten Versicherungsfällen im 
Zusammenhang mit einem Wechsel  
des Versicherers 

 
Wird der Versicherungsnehmer nach dem Wechsel 
der Haftpflichtversicherung zur Barmenia Allgemeine 
Versicherungs-AG (Nachversicherer) wegen eines 
Schadenereignisses in Anspruch genommen, des-
sen genauen Eintrittszeitpunkt der Versicherungs-
nehmer auch durch ein Gutachten nicht bestimmen 
kann, so ist die Barmenia Allgemeine Versiche-
rungs-AG als Nachversicherer ab dem vereinbarten 
Versicherungsbeginn im Umfang des bei ihr beste-
henden Vertrages für die Entschädigungsleistung 
eintrittspflichtig.  
Soweit sich im Rahmen der Ermittlungen der Zeit-
punkt des Schadeneintritts klar feststellen lässt, ist 
der Versicherer leistungspflichtig, in dessen Ver-
tragslaufzeit der Schadeneintritt fällt. 
 
B-20 Künftige Bedingungsverbesserungen  
 
Ändert die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG 
im Laufe der Versicherungsdauer für neue Versiche-
rungsverträge die Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Barmenia-Privathaftpflichtversiche-
rung "Top-Schutz" für einen Single (AVB PHV Top-

Schutz – Single)" ausschließlich zu Gunsten der 
Versicherungsnehmer, ohne dass dafür ein Zusatz-
beitrag berechnet wird, so gelten diese neuen Be-
dingungen ab ihrem Gültigkeitstag auch für diesen 
Vertrag für alle ab diesem Zeitpunkt neu eintreten-
den Leistungsfälle. 
 
B-21 Leistungsgarantie gegenüber  

GDV-Musterbedingungen 
 
Der Versicherer, die Barmenia Allgemeine Versiche-
rungs-AG, garantiert, dass die Leistungen der dieser 
Versicherung zu Grunde liegenden "Allgemeine Ver-
sicherungsbedingungen für die Barmenia-Privat-
haftpflichtversicherung "Top-Schutz" für einen Single 
(AVB PHV Top-Schutz – Single)" in keinem Punkt 
schlechter sind als die vom Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
empfohlenen Bedingungen (Stand: April 2016). 
 
B-22 Garantie über die Erfüllung der vom Ar-

beitskreis „Beratungsprozesse“ emp-
fohlenen Mindestleistungsstandards  

 
Der Versicherer, die Barmenia Allgemeine Versiche-
rungs-AG, garantiert, dass die dieser Versicherung 
zu Grunde liegenden "Allgemeine Versicherungsbe-
dingungen für die Barmenia-Privathaftpflicht-
versicherung "Top-Schutz" für einen Single  
(AVB PHV Top-Schutz – Single)" die Mindestleis-
tungsstandards erfüllen, wie sie vom Arbeitskreis 
„Beratungsprozesse“ (mit Stand 28.09.2015) emp-
fohlen wurden. (Der Arbeitskreis Beratungsprozesse 
(www.beratungsprozesse.de) ist eine Initiative meh-
rerer Vermittlerverbände und Servicegesellschaften. 
Der Arbeitskreis empfiehlt Risikoanalysen und Min-
destleistungsstandards für die Vermittler.)  
 
B-23 Zuständiges Gericht 
 
B-23.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.  
 
B-23.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürli-
che Person, müssen Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermange-
lung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person, bestimmt sich das zu-
ständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nie-
derlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetrage-
ne Partnerschaftsgesellschaft ist.  
 
B-23.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-
ständigen Niederlassung.  
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B-24 Schiedsgerichtsvereinbarungen  
(gilt nur für berufliche Haftpflichtrisiken, 
z. B. berufliches Tagesmutter-/ 
Tagesvaterrisiko) 

 
Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor 
Eintritt eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den 
Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht 
folgenden Mindestanforderungen entspricht: 
–  Das Schiedsgericht besteht aus mindestens 

drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Ju-
rist sein und soll die Befähigung zum Richter-
amt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz 
in verschiedenen Ländern, darf er keinem Land 
der Parteien angehören. 

–  Das Schiedsgericht entscheidet nach materiel-
lem Recht und nicht lediglich nach billigem Er-
messen (ausgenommen im Falle eines Ver-
gleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung 
am Verfahren ermöglicht wurde). Das anzu-
wendende materielle Recht muss bei Abschluss 
der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt 
sein. 

–  Der Schiedsspruch wird in Textform niederge-
legt und begründet. In seiner Begründung sind 
die die Entscheidung tragenden Rechtsnormen 
anzugeben. 

Bei Einleitung eines Schiedsgerichtsverfahrens ist 
der Versicherungsnehmer verpflichtet, die Obliegen-
heiten gemäß B-3.7 zu erfüllen. 
 
B-25 Anzuwendendes Recht  
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
B-26 Versicherungsjahr 
 
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen 
Zeitraum von zwölf Monaten (Versicherungsmona-
te). Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch 
nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versiche-
rungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Ver-
sicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf 
sind jeweils ganze Jahre. 
 
B-27 Sanktions-/Embargoklausel 
 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die 
Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 
Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
 
 


